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Bundesgesetz, mit dem die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das
Ausbildungs- und Berufsprifungs-Anrechnungsgesetz, das Disziplinarstatut fur
Rechtsanwalte und Rechtsanwaltsanwarter, das EIRAG, das
Rechtsanwaltsprifungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und das Sachverstandigen-
und Dolmetschergesetz geéndert werden (Berufsrechts-Anderungsgesetz 2016 — BRAG
2016)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung der Rechtsanwaltsordnung

Die Rechtsanwaltsordnung, RGBI. Nr. 96/1868, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. |
Nr. 50/2016, wird wie folgt geéndert:

1. In §8a Abs.1 Z 3 wird die Wendung ,,Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder &hnlichen
Strukturen, wie etwa Trusts oder Stiftungen,” durch die Wendung ,,Trusts, Gesellschaften, Stiftungen
oder dhnlichen Strukturen, ersetzt.

2. Dem § 8a Abs. 2 werden folgende Satze angefligt:

»,Davon umfasst sind auch in einem angemessenen Verhiltnis zu seiner konkreten Geschéftstitigkeit und
Art und GrolRe seiner Kanzlei stehende Strategien, Kontrollen und Verfahren (einschlieBlich einer
dahingehenden Mitarbeitertiberprufung) zur wirksamen Minderung und Steuerung der auf Unionsebene,
innerstaatlicher Ebene sowie bei sich selbst (Abs. 3) ermittelten Risiken von Geldwascherei (8 165 StGB)
und Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB). Diese MalRnahmen haben bei Rechtsanwalts-Gesellschaften
gegebenenfalls auch die Bestellung eines der Gesellschaft angehdrenden Rechtsanwalts zum Compliance-
Beauftragten fir den Bereich der Verhinderung von Geldwascherei (8 165 StGB) und
Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) zu umfassen.“

3. Dem § 8a werden folgende Abs. 3 und 4 angefiigt:

,»(3) Der Rechtsanwalt hat ferner eine Analyse und Bewertung des fiir ihn bestehenden Risikos der
Inanspruchnahme  seiner  Tatigkeit zu Zwecken der Geldwascherei (8165 StGB) und
Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) durchzufiihren, wobei dies in einem angemessenen Verhaltnis zu
seiner konkreten Geschaftstatigkeit und Art und GroRe seiner Kanzlei zu stehen hat. Risikofaktoren, die
sich bezogen auf seine Kunden, auf bestimmte Lander und geografische Gebiete oder auf bestimmte
Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskandle ergeben, sind dabei besonders zu
beriicksichtigen. Diese Risikobewertungen sind vom Rechtsanwalt aufzuzeichnen, auf aktuellem Stand zu
halten und auf Anforderung der Rechtsanwaltskammer zur Verfligung zu stellen. Tatsachen, die der
Rechtsanwalt unter den in § 8c Abs. 1 zweiter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, missen
nicht in die schriftlichen Risikobewertungen aufgenommen werden.

(4) Um feststellen zu kénnen, ob es sich bei einer Partei oder deren wirtschaftlichem Eigentimer um
eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder um eine
einer politisch exponierten Person bekanntermallen nahestehende Person (8 8f Abs. 2 bis 4) handelt, hat
der Rechtsanwalt ferner ein in einem angemessenen Verhéltnis zu seiner konkreten Geschaftstatigkeit und
Art  und GroBe seiner Kanzlei stehendes, risikobasierte  Verfahren einschlieBendes
Risikomanagementsystem einzufiihren und aufrecht zu erhalten.

4. In §8b Abs. 3 wird das Zitat ,,Richtlinie 2005/60/EG* durch das Zitat ,,Richtlinie (EU) 2015/849*
ersetzt.

5. Dem § 8b Abs. 4 erster Satz wird durch folgende Sétze ersetzt:

,Der Rechtsanwalt hat angemessene MaBnahmen zur Uberpriifung der Identitit des wirtschaftlichen
Eigentimers zu setzen. Im Fall von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und
vergleichbar vereinbarten Strukturen schlieft dies angemessene Malinahmen ein, um die konkrete
Eigentums- und Kontrollstruktur zu verstehen. Werden die Begunstigten von Trusts oder von
vergleichbar vereinbarten Strukturen (§8d Z 2 lit. d und Z 3) nach besonderen Merkmalen oder nach
Kategorie bestimmt, so hat der Rechtsanwalt ausreichende Informationen einzuholen, um zu
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gewdhrleisten, dass ihm zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beglnstigte
seine erworbenen Rechte wahrnimmt, die Feststellung der Identitat des Begiinstigten moglich sein wird.«

6. § 8b Abs. 4 wird folgender Satz angefiigt:

,Uber die von ihm getroffenen MaBnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentiimers nach § 8d
Z 1 lit. aund b hat der Rechtsanwalt Aufzeichnungen zu fithren und aufzubewahren.*

7. 8 8b Abs. 6 erster und zweiter Satz lauten:

»Der Rechtsanwalt hat den Zweck und die angestrebte Art der Geschiftsbeziehung oder des Geschafts
anhand der ihm zur Verfligung stehenden oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund
einer risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschéftsheziehung laufend zu tberwachen; die
Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund und Zweck aller Geschéftsbeziehungen
und Geschéfte, die komplex sind oder der Abwicklung ungewdhnlich groRer oder aufgrund ihrer
Konstruktion oder ihres Musters ungewohnlicher Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen
oder rechtméBigen Zweck dienen sollen, zu untersuchen, soweit dies im angemessenen Rahmen mdglich
ist; um zu bestimmen, ob solche Geschaftsbeziehungen und Geschafte verdachtig sind, hat der
Rechtsanwalt insbesondere den Umfang und die Art ihrer Uberwachung zu verstirken.

8. In §8 8b Abs. 6 dritter Satz entféllt die Wortfolge ,,angefiihrt ist“ und wird nach der Wortfolge
,rerrorismusfinanzierung besteht* die Wendung ,, , oder der in einem von der Européischen Kommission
gemal Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt als Drittland mit
erhéhtem Risiko angefihrt ist eingefigt.

9. Dem § 8b Abs. 6 wird folgender Satz angefiigt:

,Die den Rechtsanwalt nach dieser Bestimmung treffenden Pflichten gelten fur alle bestehenden
Geschaftsbeziehungen unabhangig davon, wann sie begriindet worden sind.*

10. Dem § 8b werden folgende Abs. 8 bis 11 angefiigt:

»(8) Der Rechtsanwalt hat den Umfang der ihn nach den voranstehenden Absatzen treffenden
Pflichten anhand einer von ihm vorzunehmenden risikoorientierten Beurteilung zu bestimmen, wobei bei
dieser Beurteilung und Bewertung der Risiken wvon Geldwdscherei (8 165 StGB) und
Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) zumindest der Zweck des Geschafts oder der
Geschaftsbeziehung, die Hohe der von einem Kunden aufgewendeten Vermdgenswerte oder der Umfang
der ausgeflihrten Transaktionen sowie die RegelmaRigkeit oder die Dauer der Geschaftsbeziehung zu
beriicksichtigen sind; jedenfalls Bedacht zu nehmen hat der Rechtsanwalt dabei ferner auf die in den
Anlagen 1l und 11l zum Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung
im Finanzmarkt (FM-GwG) dargelegten Faktoren fiir ein potenziell geringeres oder hoheres Risiko. Die
Angemessenheit dieser MalRnahmen hat der Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskammer (ber deren
Aufforderung entsprechend darzulegen; Tatsachen, die der Rechtsanwalt unter den in § 8c Abs. 1 zweiter
Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, sind davon nicht umfasst.

(9) Soweit der Rechtsanwalt weil3, den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass
das Geschéft der Geldwascherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) dient
oder damit im Zusammenhang steht, und er gleichzeitig Grund zu der Annahme hat, dass die Partei durch
die Durchfiihrung der von ihm nach dieser Bestimmung zu setzenden Schritte Kenntnis von dem gegen
sie bestehenden Verdacht erhalten wirde, ist der Rechtsanwalt nicht verpflichtet, die in Entsprechung
seiner ldentifizierungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten getroffenen MalRnahmen fortzusetzen und zu
beenden. Er hat aber unverziiglich eine Meldung an den Bundesminister fiir Inneres (Bundeskriminalamt,
Geldwéschemeldestelle gemal § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) zu erstatten, soweit nicht die
Voraussetzungen nach § 8c Abs. 1 zweiter Satz erfiillt sind; § 8¢ Abs. 2 ist anzuwenden.

(10) Mit Ausnahme der Verpflichtung zur laufenden Uberwachung der Geschéftsbeziehung kann der
Rechtsanwalt zur Erfullung der ihn nach den voranstehenden Absétzen treffenden Pflichten auf Dritte
zuriickzugreifen, soweit ihm nicht Hinweise vorliegen, die eine gleichwertige Pflichtenerfillung
bezweifeln lassen. Die endgiltige Verantwortung fur die Erfiillung dieser Anforderungen verbleibt jedoch
beim Rechtsanwalt, der auf den Dritten zurtickgreift. Als Dritte kdnnen dabei nur

1. Kredit- und Finanzinstitute mit Sitz im Inland, sofern sie nicht ausschlieflich Uber eine
Berechtigung flr die Durchfiihrung des Wechselstubengeschafts (8§ 1 Abs.1 Z22 BWG)
verfugen, und Rechtsanwélte, Notare, Wirtschaftsprufer und Steuerberater mit Sitz im Inland,
sowie
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2. Kredit- und Finanzinstitute gemaR Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849, sofern sie nicht
ausschlieBlich Uber eine Berechtigung fiir die Durchfiilhrung des Wechselstubengeschafts
verfuigen, und Rechtsanwalte, Notare, Wirtschaftspriifer und Steuerberater jeweils mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat sowie diesen entsprechende Verpflichtete mit Sitz in einem
Drittland,

a) deren Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten den in der Richtlinie (EU) 2015/849
festgelegten entsprechen und
b) die einer Aufsicht in Bezug auf die Einhaltung dieser Pflichten unterliegen, die Art. 47 und 48
der Richtlinie (EU) 2015/849 entspricht,
herangezogen werden. Auf Dritte, die in Drittlandern mit erhdhtem Risiko (Abs. 6 dritter Satz)
niedergelassen sind, darf der Rechtsanwalt nicht zurtickgreifen.

(11) Der Rechtsanwalt hat bei dem Dritten die notwendigen Informationen zu den in Abs. 10 erster
Satz genannten Sorgfaltspflichten unverziiglich einzuholen. Er hat weiters angemessene Schritte zu
unternehmen, um zu gewahrleisten, dass der Dritte ihm unverziglich auf sein Ersuchen Kopien der bei
der Erfillung dieser Sorgfaltspflichten verwendeten Unterlagen sowie anderer maRgeblicher Unterlagen
Uber die Identitit des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentlimers weiterleiten kann.*

11. 8 8¢ Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Séatze ersetzt:

,»In den Féllen des & 8a Abs. 1 hat der Rechtsanwalt den Bundesminister fir Inneres (Bundeskriminalamt,
Geldwéaschemeldestelle gemé&l § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) unverziglich tber alle Geschéfte
und Transaktionen einschlieBlich versuchter Transaktionen zu informieren, wenn er Kenntnis davon
erhélt oder den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass mit dem Geschaft oder der
Transaktion in Zusammenhang stehende Gelder unabhéngig vom betreffenden Betrag aus kriminellen
Tatigkeiten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen (Verdachtsmeldung);
hinsichtlich der konkret meldepflichtigen Sachverhalte ist 8§ 16 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 FM-GwG sinngemaR
anwendbar. Die Verdachtsmeldung ist in einem geldufigen elektronischen Format unter Verwendung der
durch den Bundesminister fiir Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwéaschemeldestelle gemélR § 4 Abs. 2
Bundeskriminalamt-Gesetz) festgelegten, sicheren Kommunikationskandle zu Gibermitteln.*

12. In § 8¢ Abs. la vierter Satz wird das Zitat ,,Richtlinic 2005/60/EG* durch das Zitat ,,Richtlinie (EU)
2015/849¢ ersetzt.

13. In 8 8c Abs. 2 letzter Satz werden die Wortfolge ,,oder durch“ durch die Wendung ,, , durch® ersetzt
und nach dem Wort ,wiirde“ die Wortfolge ,,oder dadurch die Verfolgung der Beginstigten eines
verdichtigen Geschéfts behindert werden konnte* eingefugt.

14. § 8c Abs. 5 lautet:

»(5) Zur Wahrnehmung der ihm nach Abs. 1 bis 4 sowie § 8b zukommenden Aufgaben ist der
Bundesminister fir Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwaschemeldestelle gemdR §4 Abs. 2
Bundeskriminalamt-Gesetz) erméchtigt, die erforderlichen Daten von natlrlichen und juristischen
Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersonlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit
Daten, die er in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat oder verarbeiten darf, in
einer Datenanwendung zu verarbeiten, soweit diese den Betroffenenkreisen und Datenarten der Anlage 1,
SAO037 der Standard- und Muster-Verordnung 2004 — StMV, BGBI. 1l Nr. 312/2004, entsprechen. Die
Daten sind zu I6schen, sobald sie fur die Erfillung der Aufgaben nicht mehr benétigt werden, langstens
jedoch nach fiinf Jahren. Ubermittlungen sind nach MaRgabe des §4 Abs.2 Z1 und 2
Bundeskriminalamt-Gesetz zuléssig.

15. 88 8d und 8e lauten:

,,8 8d. Wirtschaftliche Eigentimer sind alle natlrlichen Personen, in deren Eigentum oder unter
deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren Auftrag sie handelt. Der Begriff des
wirtschaftlichen Eigentlimers umfasst zumindest folgenden Personenkreis:

1. bei Gesellschaften:

a) alle natlrlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische
Person — bei der es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte Gesellschaft
handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten oder gleichwertigen
internationalen Standards, die angemessene Transparenz der Informationen Uber die
Eigentumsverhéltnisse gewahrleisten, unterliegt — Uber das direkte oder indirekte Halten eines
ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine Beteiligung, einschlielich in
Form von Inhaberaktien, oder durch andere Formen der Kontrolle letztlich steht; hélt eine
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natiirliche Person einen Aktienanteil von 25 % zuzlglich einer Aktie oder eine Beteiligung
von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis auf direktes wirtschaftliches
Eigentum; hélt eine Gesellschaft, die von einer oder mehreren natlrlichen Personen
kontrolliert wird, oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natirlichen Person
oder denselben natlrlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25 %
zuziiglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als
Hinweis auf indirektes wirtschaftliches Eigentum;

b) wenn nach Ausschépfung aller Méglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen,
keine Person nach lit. a ermittelt worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht,
dass es sich bei den ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentlimer handelt, die
natirlichen Personen, die der Fiihrungsebene der juristischen Person angehdren; darunter zu
verstehen sind Fiihrungskréfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen (ber die Risiken,
die fur die juristische Person in Bezug auf Geldwasche und Terrorismusfinanzierung bestehen,
und ausreichendem Dienstalter, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage
treffen zu kénnen, wobei es sich nicht notwendigerweise um ein Mitglied des Leitungsorgans
der juristischen Person handeln muss;

2. bei Trusts,
a) den Settlor;
b) den Trustee oder die Trustees;
¢) gegebenenfalls den Protektor;

d) die Begunstigten; sofern die Einzelpersonen, die Begunstigte der Rechtsvereinbarung oder
juristischen Person sind, noch bestimmt werden missen, die Gruppe der Personen, in deren
Interesse die Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie errichtet oder
betrieben wird;

e) jede sonstige natiirliche Person, die den Trust durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte
oder auf andere Weise letztlich kontrolliert;

3. bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei vergleichbar vereinbarten Strukturen, die Trusts
&hneln, die natirlichen Personen, die gleichwertige oder &hnliche wie die unter Z 2 genannten
Funktionen innehaben.

8 8e. (1) Ausgenommen in den Fallen des § 8b Abs.1 Z3 und Abs. 6 zweiter und dritter Satz
entfallen die in § 8b angefiihrten Verpflichtungen des Rechtsanwalts, wenn sich aufgrund der von ihm
vorzunehmenden Risikoanalyse einschlielich der dabei zu beriicksichtigenden Risikofaktoren (§ 8a
Abs. 3) und deren Bewertung inshesondere anhand der in der Anlage Il zum FM-GwG dargelegten
Faktoren fur ein potenziell geringeres Risiko ergibt, dass bezogen auf ein konkretes Geschéft oder eine
konkrete Geschéaftsbeziehung nur ein geringeres Risiko der Geldwascherei (8 165 StGB) oder der
Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) besteht. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die
Partei

1. ein Kredit- oder Finanzinstitut, das in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/849 fallt
oder in einem Drittland ansassig ist, das dort gleichwertigen wie in der Richtlinie (EU) 2015/849
vorgesehenen Anforderungen und Pflichten unterworfen ist und einer Aufsicht in Bezug auf deren
Einhaltung unterliegt,

2. eine inlandische Behdrde oder

3. eine sonstige Behorde oder 6ffentliche Einrichtung ist,
a) die auf Grundlage des Vertrags lber die Européische Union, der Vertrdge zur Griindung der
Europdischen Gemeinschaften oder des Sekundarrechts der Gemeinschaft mit 6ffentlichen
Aufgaben betraut wurde und

b) deren Identitat 6ffentlich nachprifbar und transparent ist und zweifelsfrei feststeht und
c) deren Tétigkeiten und Rechnungslegungspraktiken transparent sind und
d) die gegenuber einem Organ der Gemeinschaft oder den Behdrden eines Mitgliedstaats

rechenschaftspflichtig ist oder fiir die anderweitige Kontroll- und Gegenkontrollmechanismen
zur Uberprifung ihrer Téatigkeit bestehen.

(2) Vor der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten im Sinn von Abs. 1 hat sich der
Rechtsanwalt durch geeignete MalRnahmen in angemessener Weise davon zu uberzeugen, dass das
konkrete Geschéaft oder die konkrete Geschéftsbeziehung tatsdchlich mit einem geringeren Risiko der
Geldwascherei (8 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) verbunden ist. Ist dies
nicht oder nicht hinreichend mdglich, so dirfen die vereinfachten Sorgfaltspflichten nicht angewendet
werden.
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(3) Auch in den Féllen, in denen berechtigterweise vereinfachte Sorgfaltspflichten angewendet
wurden, hat der Rechtsanwalt die Transaktion und die Geschaftsbeziehung in ausreichendem MaR zu
iiberwachen, um die Aufdeckung ungewohnlicher oder verdachtiger Transaktionen zu ermdglichen.*

16. In 8 8f Abs. 1 erster Satz entféllt die Wortfolge ,,in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem
Drittstaat ansdssige* und wird nach der Wendung ,,Person im Sinne von Abs. 2¢ die Wendung ,, , ein
Familienmitglied einer solchen Person (Abs. 3) oder eine einer solchen Person bekanntermafien
nahestehende Person (Abs. 4) eingefigt.

17. 8§ 8f Abs. 2 lautet:

,(2) Politisch exponierte Personen sind natiirliche Personen, die wichtige ¢ffentliche Amter austiben
oder ausgeiibt haben; dazu zéhlen insbesondere:
1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretére; im Inland
betrifft dies insbesondere den Bundesprésidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der
Bundesregierung und der Landesregierungen;

2. Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft
dies insbesondere die Abgeordneten zum Nationalrat und Bundesrat und der Landtage;

3. Mitglieder der Fuhrungsgremien politischer Parteien; im Inland betrifft dies insbesondere
Mitglieder der Fuhrungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien;

4. Mitglieder von obersten Gerichtshofen, Verfassungsgerichtshéfen oder sonstigen hohen
Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von auBergewohnlichen Umstédnden abgesehen, kein
Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; im Inland betrifft dies insbesondere Richter des
Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs und des Obersten Gerichtshofs;

5. Mitglieder von Rechnungshdfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betrifft
dies insbesondere den Présidenten des Rechnungshofs sowie die Direktoren der
Landesrechnungshéfe und Mitglieder des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank;

6. Botschafter, Geschaftstrager und hochrangige Offiziere der Streitkrafte; im Inland sind
hochrangige Offiziere der Streitkréfte insbesondere Militarpersonen ab dem Dienstgrad
Generalleutnant;

7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im
Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen, bei denen der Bund oder ein Bundesland mit
mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der Bund oder ein
Bundesland allein betreibt oder die der Bund oder ein Bundesland durch finanzielle oder sonstige
wirtschaftliche oder tatsdchliche MaRnahmen tatséchlich beherrscht;

8. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine
vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Keine der unter Z 1 bis 8 angefiihrten ¢ffentlichen Funktionen umfasst Funktionstrager mittleren oder
niedrigeren Ranges.

18. In 8 8f erhalt der bisherige Abs. 3 die Absatzbezeichnung ,,(5)“; nach dem Abs. 2 werden folgende
Abs. 3 und 4 eingeflgt:
,»(3) Familienmitglieder politisch exponierter Personen sind insbesondere:
1. der Ehegatte einer politisch exponierten Person, eine dem Ehegatten einer politisch exponierten
Person gleichgestellte Person oder der Lebensgefahrte im Sinn von § 72 Abs. 2 StGB;
2. die Kinder (einschlieBlich Wahl- und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person und deren
Ehegatten, den Ehegatten gleichgestellte Personen oder Lebensgefahrten im Sinn von § 72 Abs. 2
StGB;
3. die Eltern einer politisch exponierten Person.

(4) Politisch exponierten Personen bekanntermalien nahestehende Personen sind

1. naturliche Personen, die bekanntermalen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
wirtschaftliche Eigentlimer von juristischen Personen oder vergleichbar vereinbarten Strukturen
sind oder sonstige enge Geschaftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten,
oder

2. naturliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentiimer einer juristischen Person oder
einer vergleichbar vereinbarten Struktur sind, welche bekanntermaBRen de facto zugunsten einer
politisch exponierten Person errichtet wurde.*
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19. Im nunmehrigen 8 8f Abs. 5 entfallen im ersten Satz die Wortfolge ,,in einem anderen Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat ansdssigen* und im zweiten Satz die Wendung ,,in einem anderen Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat ansissige, .

20. Dem nunmehrigen § 8f Abs. 5 wird folgender Satz angefligt:

»Eine entsprechende Verpflichtung des Rechtsanwalts besteht auch dann, wenn die Partei oder der
wirtschaftliche Eigentumer innerhalb der letzten zwdlf Monate vor Ankniipfung der Geschéftsbeziehung
eine politisch exponierte Person war.*

21. Nach dem nunmehrigen 8 8f Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefligt:

»(6) Abs. 5 erster und zweiter Satz gilt entsprechend fiir Familienmitglieder politisch exponierter
Personen und fiir politisch exponierten Personen bekanntermalen nahestehende Personen.

22. 8 9a lautet:

,,8 9a. Bei Anderkonten von Rechtsanwaélten sind Informationen (ber die tatsachliche ldentitat der
Personen, auf deren Rechnung die Gelder erliegen, dem Kreditinstitut bekannt zu geben, wobei dies bei
Sammelanderkonten sowie bei Verlassenschafts-, Pflegschafts- und Insolvenzanderkonten nur Gber
Anforderung durch das Kreditinstitut zu erfolgen hat. Die Unterlagen zum Nachweis der Identitat sind
vom Rechtsanwalt aufzubewahren (§ 8b Abs. 5). Auf Ersuchen des Kreditinstituts sind diesem Kopien
dieser Unterlagen sowie gegebenenfalls vorhandener anderer mafigeblicher Unterlagen (iber die Identitét
dieser Personen oder des wirtschaftlichen Eigentiimers weiterzuleiten.*

23.In 8 12 Abs. 3 erster Satz entfallt das Wort , frithestens*.

24. In § 12 Abs. 3 zweiter Satz werden der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Nebensatz
angefiigt:

,»die der Rechtsanwalt in Erfullung der ihm im Rahmen der Bek&mpfung der Geldwéscherei (§ 165 StGB)
und Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) auferlegten Sorgfaltspflichten verarbeitet.

25. Dem § 12 Abs. 3 werden folgende Satze angefligt:

,,Samtliche in diesem Zusammenhang verarbeiteten personenbezogenen Daten sind langstens nach
Ablauf von zehn Jahren zu I6schen, es sei denn, der Rechtsanwalt ist aufgrund einer anderen gesetzlichen
oder einer vertraglichen Verpflichtung zu einer l&ngeren Aufbewahrung berechtigt oder verpflichtet.
Beziehen sich die Daten auf einen Sachverhalt, der Gegenstand eines Ermittlungs-, Haupt- oder
Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, 8 278b, 8 278c, § 278d oder § 278e StGB ist, und hat der
Rechtsanwalt sowohl von diesem Umstand als auch vom anhéngigen Verfahren nachweislich Kenntnis
erlangt, so durfen die betreffenden Daten bis zur rechtskréaftigen Beendigung des Verfahrens nicht
geléscht werden. Die vom Rechtsanwalt in den Féllen des § 8a Abs. 1 aufbewahrten Unterlagen uber
Transaktionen mussen eine Rekonstruktion der einzelnen Transaktion im Nachhinein ermdglichen.«

26. In §21b Abs. 2 erster Satz wird nach dem Wort ,MaBnahmen*“ die Wendung ,,, die in einem
angemessenen Verhéltnis zu seiner konkreten Geschaftstatigkeit und Art und GroRe seiner Kanzlei
stehen,* eingefugt.

27. 8 21b Abs. 2 wird folgender Satz angefugt:

»~Abhdngig vom Risiko der Inanspruchnahme seiner Tétigkeit zu Zwecken der Geldwédscherei und
Terrorismusfinanzierung (8§ 8a Abs. 3) und unter Beriicksichtigung seiner konkreten Geschéftstatigkeit
und der Art und GroRe der Kanzlei hat der Rechtsanwalt den Besuch entsprechender
Fortbildungsprogramme auch den sonstigen bei ihm Beschéftigten zu ermoglichen.

28. 8§ 21c Z 9 erster Satz lautet:

»~Ausgenommen den Fall der Beteiligung eines Rechtsanwalts als Kommanditist einer Rechtsanwalts-
Partnerschaft, deren einziger Komplementér eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist, mussen alle
der Gesellschaft angehdrenden Rechtsanwaélte allein zur Vertretung und zur Geschaftsfiihrung befugt
sein.*

29. In 8§ 23 Abs. 2 zweiter Satz wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und nach diesem folgender
Nebensatz angefugt:

»dies einschlieBlich jener Bestimmungen, die der Verhinderung oder Bekdmpfung der Geldwdscherei
(8 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen.*
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30. Dem § 23 Abs. 2 werden folgende Satze angefligt:

,,Jm Rahmen der Aufsicht hat die Rechtsanwaltskammer die auf Unionsebene, innerstaatlicher Ebene und
auf Ebene der Rechtsanwalte ermittelten Risiken wvon Geldwéscherei (8 165 StGB) und
Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) besonders zu beriicksichtigen. StéRt die Rechtsanwaltskammer
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf Tatsachen, die mit Geldwéscherei (§ 165 StGB) oder
Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) zusammenhangen, so gilt insoweit § 8¢ Abs. 1 sinngemaf.«

31.In § 23 Abs. 5 Z 1 wird das Wort ,,Satzungen* durch das Wort ,,Satzung* ersetzt.

32. In 823 Abs.5 Z 2 wird die Wortfolge ,,von Satzungen der Versorgungseinrichtungen“ durch die
Wortfolge ,,der Satzung der Versorgungseinrichtung* ersetzt.

33.In 8 27 Abs. 1 lit. a entfallt die Wortfolge ,,sowie der Satzung der Versorgungseinrichtung*.

34. In 8 27 Abs. 1 lit. g werden der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt und nach diesem
folgende lit. h angefugt:

,.h) die Festsetzung des Hdéchstbetrags fiir Pauschalbeitrdge der Rechtsanwaltskammer nach § 34b
Abs. 3.

35. In 8§27 Abs.4 zweiter Satz entfallt die Wortfolge ,sowie iber die Satzung der
Versorgungseinrichtung*.

36. In § 27 Abs. 6 erster Satz entféllt die Wortfolge ,,sowie die Satzungen der Versorgungseinrichtungen®.
37.In §8 27 Abs. 6 dritter Satz entfallt die Wortfolge ,,und die Satzungen®.

38. § 28 Abs. 1 lit. b lautet:

,,0) die Filhrung der Liste der Rechtsanwaltsanwarter, die Bestatigung der Rechtsanwaltspraxis sowie
die Ausfertigung der Legitimationsurkunden (8 15 Abs. 4) und der Beglaubigungsurkunden fir
Kanzleibeamte (8 31 Abs. 3 ZPO);*

39. § 28 Abs. 1 lit. h lautet:

,.h) die Bestellung und Enthebung der mittlerweiligen Substituten und Kammerkommissére, die
Ausstellung von Amtsbestatigungen nach §34a Abs.3 und die Festsetzung von
Pauschalbeitragen nach § 34b Abs. 3;

40. In 8 28 Abs. 1 lit. m wird nach dem Strichpunkt folgender Satz angefligt:

,bel im Ausland absolvierten Ausbildungsveranstaltungen ist der Ausschuss jener Rechtsanwaltskammer
fir die Entscheidung Uber die Anerkennung zustdndig, in deren Liste der antragstellende
Rechtsanwaltsanwirter eingetragen ist;"

41. 8 34 Abs. 1 und 2 lautet:

,(1) Die Berechtigung zur Ausiibung der Rechtsanwaltschaft erlischt
1. bei Verlust der Osterreichischen Staatsbiirgerschaft,
2. mit dem Beginn einer gesetzlichen Vertretung im Sinn des § 1034 ABGB,
3. bei Verzicht,
4. bei rechtskréftiger Erdffnung eines Insolvenzverfahrens oder dessen rechtskraftiger
Nichter6ffnung mangels kostendeckenden Vermdégens,
5. aufgrund eines rechtskréftigen Disziplinarerkenntnisses auf Streichung von der Liste oder
6. durch Tod,
ohne dass es dazu einer gesonderten Entscheidung bedarf. Die Streichung von der Liste ist vom
Ausschuss anzuordnen.
(2) Die Berechtigung zur Ausiibung der Rechtsanwaltschaft ruht aufgrund
1. eines Beschlusses des Ausschusses
a) in den Féallen des § 20 lit. a und b,
b) bei mangelnder Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung nach § 21a Abs. 2 oder

¢) wenn in Ansehung eines Rechtsanwalts ein Verfahren zur Bestellung eines gerichtlichen
Erwachsenenvertreters eingeleitet und auf Grund der Ergebnisse der Erstanhérung fortgesetzt
wird und das Ruhen wegen zu besorgender schwerer Nachteile fur die Interessen der
rechtssuchenden Bevdlkerung oder des Ansehens des Standes erforderlich ist;
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2. eines im Disziplinarverfahren ergehenden Beschlusses auf Untersagung der Ausibung der
Rechtsanwaltschaft.*

42. In § 34 Abs. 3 wird das Zitat ,,Abs. 2 Z 2 und 3 durch das Zitat ,,Abs. 2 Z 1 lit. b und c* ersetzt.
43. In § 34 entfallt der Abs. 4; die Abs. 5 und 6 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(4)“und ,,(5)*.
44. Im nunmehrigen 8 34 Abs. 5 wird das Zitat ,,Abs. 5 durch das Zitat ,,Abs. 4 ersetzt.

45. Nach § 34 werden folgende §§ 34a und 34b eingefiigt:

,»8 34a. (1) Ist der Rechtsanwalt aufgrund einer Erkrankung oder einer Abwesenheit voriibergehend
an der Berufsausiibung gehindert, so ist fiir die Dauer der Verhinderung ein mittlerweiliger Substitut
durch den Ausschuss zu bestellen, wenn der Rechtsanwalt nicht selbst einen solchen namhaft gemacht
hat. Dem mittlerweiligen Substituten kommt dabei die Stellung eines Substituten nach § 14 zu.

(2) Erlischt oder ruht die Berechtigung zur Austibung der Rechtsanwaltschaft (8 34 Abs. 1 und 2), so
ist durch den Ausschuss ein Kammerkommissar zu bestellen, der als Organ der Rechtsanwaltskammer
tatig wird. Dieser hat die Mandanten des Rechtsanwalts tiber seine Bestellung und deren Rechtsfolgen zu
belehren und gegebenenfalls bei der Uberleitung von Auftriagen an andere Rechtsanwélte zu beraten,
Treuhandschaften des Rechtsanwalts festzustellen und die daran beteiligten Personen Uber die mégliche
Besorgung der Treuhandschaft durch einen anderen Treuhdnder zu informieren, Fremdgelder des
Rechtsanwalts festzustellen und zu verwalten sowie die ordnungsgeméRe Verwahrung der Akten des
Rechtsanwalts und der bei diesem hinterlegten Urkunden zu besorgen.

(3) Mittlerweiligen Substituten und Kammerkomissaren sind vom Ausschuss Amtsbestatigungen
uber ihre Bestellung auszustellen.

(4) st der Rechtsanwalt im Firmenbuch eingetragen, so ist die Bestellung eines Kammerkommissérs
Uber Mitteilung der Rechtsanwaltskammer von Amts wegen im Firmenbuch einzutragen. Die Eintragung
ist nach Beendigung der Bestellung Uber Mitteilung der Rechtsanwaltskammer wieder zu léschen.
Dariiber hinaus sind die Bestellung eines Kammerkommissérs und dessen Enthebung im Internet auf der
Website der Rechtsanwaltskammer unverziglich und allgemein zugénglich bekanntzumachen.
Entsprechende Bekanntmachungen auf ihrer Website haben durch die Rechtsanwaltskammer auch im Fall
der Bestellung und der Enthebung eines mittlerweiligen Substituten zu erfolgen.

(5) Die Bestellung eines Kammerkommissérs hat zu unterbleiben, wenn ein anderer Rechtsanwalt
innerhalb einer Woche nach dem Eintritt des Erléschens oder Ruhens bei der Rechtsanwaltskammer
anzeigt, dass er die ansonsten einem Kammerkommissar zukommenden Aufgaben (Abs. 2) wahrnehmen
wird, und dem Ausschuss keine Griinde bekannt sind, die gegen die Besorgung der Aufgaben durch
diesen anderen Rechtsanwalt sprechen wirden. Wurde bereits ein Kammerkommissar bestellt, so ist
dieser zu entheben.

(6) Ergibt sich im Rahmen der Tétigkeit eines mittlerweiligen Substituten (Abs. 1) im Interesse des
betroffenen Rechtsanwalts oder seiner Mandanten die Notwendigkeit der Wahrnehmung von Aufgaben
nach Abs. 2 letzter Satz, so ist der mittlerweilige Substitut auf seinen Antrag hin auch zum
Kammerkommissér zu bestellen.

(7) Die Bestellung zum mittlerweiligen Substituten oder Kammerkommissér kann von einem
Rechtsanwalt nur aus den in 8 10 Abs. 1 erster Satz zweiter Halbsatz oder zweiter Satz angefiihrten
Grinden oder wegen Befangenheit abgelehnt werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist ein
mittlerweiliger Substitut oder Kammerkommissér von seiner Funktion zu entheben. Eine Enthebung hat
Uber Antrag des mittlerweiligen Substituten oder des Kammerkommissérs ferner dann zu erfolgen, wenn
die Voraussetzungen fur eine mittlerweilige Substitution nicht mehr vorliegen oder der
Kammerkommissar die ihm zukommenden Aufgaben (Abs. 2) erflllt hat. Die Griinde fir die Enthebung
sind im Antrag zu bescheinigen.

§ 34b. (1) Der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag hat dem Kammerkommissar Zugang zu den
vom Rechtsanwalt im anwaltlichen Urkundenarchiv gespeicherten Urkunden zu erméglichen. Ebenso ist
dem Kammerkommissér von der Rechtsanwaltskammer der Zugang zum Treuhandregister (iber die vom
Rechtsanwalt registrierten Treuhandschaften zu er6ffnen. Soweit erforderlich gilt dies auch in den Féllen,
in denen die ansonsten einem Kammerkommissar zukommenden Aufgaben durch einen anderen
Rechtsanwalt wahrgenommen werden (8§ 34a Abs. 5).

(2) Ausgenommen bei Bestellungen in den Féllen des 8 34 Abs. 1 Z 2 und 4 erster Fall ist der
Kammerkommissér fir die Dauer seiner Bestellung tber Anderkonten sowie alle Konten des
Rechtsanwalts, die im Zusammenhang mit dessen beruflicher Tatigkeit stehen, allein verfigungs- und
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zeichnungsberechtigt. Auf Verlangen des Kammerkommissars haben die Kreditinstitute diesem
Auskiinfte Gber alle bei ihnen gefiihrten Konten des Rechtsanwalts zu geben und ihm Zugang zu diesen
Konten zu gewahren.

(3) Der Kammerkommissar hat gegeniiber dem Rechtsanwalt, im Fall seines Todes gegen dessen
Rechtsnachfolger Anspruch auf Ersatz der notwendigen Barauslagen und auf angemessene Entlohnung
fiir seine Mihewaltung. Kann der Kammerkommissar diesen Anspruch nicht innerhalb angemessener
Frist einbringlich machen, so hat er gegenlber der Rechtsanwaltskammer einen Anspruch auf einen
pauschal zu bestimmenden Beitrag zu diesen Kosten. Der Pauschalbeitrag ist vom Ausschuss unter
Berlcksichtigung von Art, Umfang und Schwierigkeit der Tatigkeit sowie des vom Kammerkommissar
zu bescheinigenden Aufwands und unter Bedachtnahme auf allféllige mit der Bestellung fir den
Kammerkommissér verbundene Vorteile in angemessener Hohe festzusetzen. Der Pauschalbeitrag darf
dabei den von der Plenarversammlung fiir solche Beitrdge festzusetzenden Hdochstbetrag nicht
lbersteigen.

(4) Die Rechtsanwaltskammer hat die von ihr zu leistenden Pauschalbeitrdge aus den fir
Verwaltungsauslagen der Kammer zur Verfiilgung stehenden Mitteln zu tragen. Im Umfang der Zahlung
durch die Rechtsanwaltskammer geht der Ersatzanspruch des Kammerkommissars gegen den
Rechtsanwalt (dessen Rechtsnachfolger) auf die Kammer tber.*

46. In 8§36 Abs. 1 Z5 werden der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6
angefugt:

,,0. die Erlassung der Satzung fur die auf dem Umlage- und dem Kapitaldeckungssystem beruhenden
Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern fur die Alters-, Berufsunféhigkeits- und
Hinterbliebenenversorgung sowie die Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern fir
den Fall der Krankheit; § 27 Abs. 6 und § 37 Abs. 2 sind sinngemaR anzuwenden.*

47. In 837 Abs.1 Z?2a werden die Wortfolge ,mittlerweiligen Stellvertreters durch das Wort
2JKammerkommissirs*“ und die Wendung ,,gegeniiber sowie iiber seine Entlohnung, zur Wahrung der
Interessen der betroffenen Parteien durch die Wortfolge ,,und den betroffenen Parteien gegentiiber sowie
tiber seinen Anspruch auf Entlohnung™ ersetzt.

48. In § 39 Abs. 1 Z 2 wird die Zahl ,,100 durch die Zahl ,,150* ersetzt.

49. Nach § 40 Abs. 3 Z 1 wird folgende Z 1a eingefiigt:
,,1a. die Erlassung der Satzung nach § 36 Abs. 1 Z 6;

50. In 8 45 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgerichtshof™ durch die
Wortfolge ,,Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof oder Bundesverwaltungsgericht ersetzt.

51. In 849 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge ,,mit einer zu beschlieBenden Satzung® durch die

Wendung ,.entsprechend der vom Osterreichischen Rechtsanwaltskammertag zu beschlieBenden Satzung
(8 36 Abs. 1 Z 6)“ ersetzt.

52. In 8 49 Abs. 1 zweiter Satz werden das Wort ,,Satzungen® durch das Wort , Satzung* und das Wort
,;,haben durch das Wort ,hat* ersetzt.
53. Nach § 49 Abs. 1 zweiter Satz wird folgender Satz eingefiigt:

,Die versicherungsmathematischen Grundlagen der dabei erfolgenden Festlegungen sind in
regelmaBigen, einen Zeitraum von funf Jahren nicht Gbersteigenden Abstdnden durch einen
versicherungsmathematischen Sachverstindigen zu iiberpriifen.*

54. 8 49 Abs. 1 letzter Satz lautet:

,Bei der Erlassung der Satzung und bei der Vornahme von Anderungen daran sind wohlerworbene
Rechte zu beriicksichtigen und der Vertrauensschutz zu wahren.*

55. In § 49 Abs. la erster Satz wird die Wortfolge ,,den Satzungen* durch die Wortfolge ,,der Satzung*
ersetzt.

56. In § 49 Abs. 2 letzter Satz entfallt die Wortfolge ,,mit einer einheitlichen Satzung®.

57. In § 49 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge ,,Kommt eine Rechtsanwaltskammer ihrer Pflicht zur
Schaffung und Aufrechterhaltung der Versorgungseinrichtung® durch die Wortfolge ,, Kommt der
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Osterreichische Rechtsanwaltskammertag seiner Pflicht zur Erlassung der Satzung fur die
Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern* ersetzt.

58. In § 49 Abs. 3 zweiter Satz wird die Wortfolge ,.die Rechtsanwaltskammer* durch die Wortfolge ,,der
Osterreichische Rechtsanwaltskammertag“ ersetzt.

59. Im Einleitungssatz des 8 50 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,in den Satzungen* durch die Wortfolge ,,in der
Satzung* ersetzt.

60. In 850 Abs. 2 Z 2 lit. a erster Halbsatz werden die Wortfolge ,,wobei in den Satzungen“ durch die
Wortfolge ,,wobei in der Satzung* und die Wendung ,,in den Satzungen gemaR § 53 Abs. 2 Z 5¢ durch die
Wendung ,,in der betreffenden Umlagenordnung gemald § 53 Abs. 2 Z 4 lit. a“ ersetzt.

61. In § 50 Abs. 2 Z 2 lit. a wird nach dem ersten Halbsatz folgender Halbsatz eingefiigt:

,»in der Satzung kann ferner angeordnet werden, dass ungeachtet einer Befreiung von der Leistung der
Umlage aufgrund einer gemdl §53 Abs.2 Z 4 lit. b getroffenen Regelung die auf die Dauer der
Befreiung entfallende Beitragszeit ungekirzt erworben wird;*

62. 8 50 Abs. 2 wird folgende Z 6 angefugt:

,,6. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass allfallige Umlagenriickstdnde mit den Leistungen
aus der Versorgungseinrichtung aufgerechnet werden kénnen.*

63. In §50 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge ,,den Satzungen* durch die Wortfolge ,,der Satzung*
ersetzt.

64. In § 50 Abs. 3 zweiter Satz wird die Wortfolge ,,Satzungen konnen* durch die Wortfolge ,,Satzung
kann‘ ersetzt.

65. In § 50 Abs. 3 dritter Satz wird die Wortfolge ,,den Satzungen* durch die Wortfolge ,,der Satzung*
ersetzt.

66. § 50 Abs. 3 wird folgender Satz angefligt:

,Die  Vermogen der auf dem Umlage- und dem Kapitaldeckungssystem beruhenden
Versorgungseinrichtungen bilden jeweils zweckgebundene, getrennt zu verwahrende und zu verwaltende
Sondervermdgen.«

67. In § 50 Abs. 3a erster Satz entfallt das Wort ,,jeweiligen®.
68. In § 50 Abs. 3a letzter Satz entfallt das Wort ,,betreffenden®.

69. Nach § 51 erster Satz wird folgender Satz eingefiigt:

,Die Rechtsanwaltskammer hat den Kammermitgliedern die Ergebnisse der in Vorbereitung der
Beschlussfassungen angestellten versicherungsmathematischen Berechnungen und gegebenenfalls
erstellten  versicherungstechnischen Gutachten spatestens drei Wochen vor dem Tag der
Plenarversammlung auf der Website der Rechtsanwaltskammer zugénglich zu machen und diese
dauerhaft verfugbar zu halten.*

70. 8 53 Abs. 2 erster Satz lautet:

,Die Beitrdge sind grundsétzlich fiir alle beitragspflichtigen Rechtsanwilte und Rechtsanwaltsanwirter
gleich hoch zu bemessen, wobei in der Umlagenordnung ein Normbeitrag festzusetzen ist; die Beitrage
fir Rechtsanwaltsanwaérter missen sich mindestens auf ein Achtel und dirfen sich hdéchstens auf ein
Viertel dieses Normbeitrags belaufen.

71. 853 Abs. 2 Z 4 lautet:
4. in berticksichtigungswiirdigen Fallen eine Stundung oder eine génzliche oder teilweise Befreiung
von der Leistung der Umlagen erfolgt, insbesondere
a) Rechtsanwalte im Fall einer Antragstellung innerhalb eines Jahres ab der Geburt ihres Kindes
oder der Annahme eines Kindes an Kindes Statt fir einen Zeitraum von hdchstens zwolf
Kalendermonaten lediglich den fiir Rechtsanwaltsanwarter mageblichen Beitrag zu entrichten
haben;
b) Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwaltsanwérterinnen auf Antrag fur die Dauer eines
Beschéftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz 1979 oder des einem solchen
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Beschaftigungsverbot fiir werdende Miitter entsprechenden Zeitraums zur Génze von der
Leistung der Umlagen befreit werden.*

72. 853 Abs. 2 Z 5 entfallt.

73. 8 56a Abs. 1 lautet:

»(1) Auf die Leistungen der nach § 45a bestellten Rechtsanwaélte sind die §8 55 und 56 mit den
MaRgaben sinngemaR anzuwenden, dass

1. an die Stelle des Bundesministers fiir Justiz der Bundeskanzler tritt und

2.vom Osterreichischen Rechtsanwaltskammertag auch zu berichten ist, zu welchen
Rechtsmaterien die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte jeweils ergangen sind.*

74. 8 56a Abs. 2 zweiter Satz lautet:

,Der Bundeskanzler hat dabei die durchschnittliche Anzahl der jdhrlichen Bestellungen und den
durchschnittlichen Umfang der erbrachten Leistungen im Sinn des ersten Satzes in den letzten sieben
Kalenderjahren zu beriicksichtigen.*

75. § 56a Abs. 3 bis 5 lautet:

,»(3) Der Bundeskanzler hat durch Verordnung die Hohe der Pauschalvergiitung entsprechend neu
festzusetzen, wenn

1. sich die wirtschaftlichen Verhaltnisse wesentlich gedndert haben oder

2. im abgelaufenen Kalenderjahr und im Kalenderjahr davor die Anzahl der jahrlichen Bestellungen
oder der Umfang der Leistungen im Sinn des Abs. 2 erster Satz gegeniiber dem bei der letzten
Festsetzung beriicksichtigten Durchschnittswert um mehr als 20 vH gestiegen oder gesunken ist.

(4) Die Pauschalvergiitung nach Abs. 2 erster Satz ist vom Bund und von den Landern anteilsmaRig
zu tragen, wobei sich die Anteile nach dem Verhéltnis der auf den Bund und auf die Lander entfallenden
Bestellungen zur Gesamtzahl dieser Bestellungen bestimmen. Jedes Land hat dem Bund seinen Anteil
spatestens mit Ablauf des 31. Marz des auf die Zahlung der Pauschalvergiitung nach Abs. 2 erster Satz
folgenden Kalenderjahres zu ersetzen. Im Bereich des Bundes richtet sich der Kostenersatz im
Innenverhéltnis nach der Zusténdigkeitsverteilung zwischen den Bundesministerien.

(5) Fiir nach § 16 Abs. 4 erster Satz erbrachte Leistungen der nach § 45a bestellten Rechtsanwalte ist
eine angemessene Pauschalvergltung gesondert festzusetzen. Abs. 4 ist sinngemal auch auf diese Félle
anzuwenden.*

76. Dem 8 60 werden folgende Abs. 4 bis 7 angefigt:

»(4) §8a Abs. 1, 8§ 8b Abs. 3, 6 erster bis dritter Satz und Abs. 9 bis 11, § 8¢c Abs. 1, 1a, 2 und 5,
§ 9a, § 12 Abs. 3 erster und zweiter Satz, § 21b Abs. 2, § 21c Z 9, § 23 Abs. 2 zweiter und vierter Satz,
§27 Abs. 1 lit. h, § 28 Abs. 1, § 34 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 6, Abs. 2 und 4 bis 6, § 34a, § 34b, § 36 Abs. 1,
§ 37 Abs. 1, § 39, § 40 Abs. 3 Z 1a, 8 45 Abs. 2, § 49 Abs. 1 dritter und letzter Satz, 50 Abs. 2, 3 und 3a,
§ 51, 8 53 Abs. 2 sowie 56a Abs. 1, Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 bis 5 in der Fassung des Berufsrechts-
Anderungsgesetzes 2016, BGBI. | Nr. XX/2016, treten mit 1. Janner 2017 in Kraft. § 8a Abs. 2 bis 4, § 8b
Abs. 4, 6 letzter Satz und Abs. 8, § 8d, § 8e, § 8f, § 12 Abs. 3 dritter bis fiinfter Satz sowie § 23 Abs. 2
dritter Satz in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 treten mit 26. Juni 2017 in Kraft.

(5) § 34 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 tritt mit 1. Juli 2018 in
Kraft. Soweit in § 34 Abs. 2 Z 1 lit. ¢ auf den Begriff des ,,gerichtlichen Erwachsenenvertreters” Bezug
genommen wird, ist dies bis zum 30. Juni 2018 als Bezughahme auf den Begriff des ,,Sachwalters* im
Sinn des § 268 ABGB in der Fassung des SWRAG 2006, BGBI. | Nr. 92/2006, zu verstehen.

(6) 88 23 Abs. 5, 27 Abs. 1 lit. a, Abs. 4 und 6, 49 Abs. 1 erster und zweiter Satz sowie 49 Abs. 1a, 2
und 3 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 treten mit 1. Janner 2018 in Kraft. Der
Osterreichische Rechtsanwaltskammertag hat die nach § 49 Abs. 1 festzusetzende Satzung bis langstens
31. Dezember 2017 zu erlassen und darin ein Inkrafttreten mit 1. Janner 2018 vorzusehen. Im Fall der
fristgerechten Erlassung dieser Satzung treten die von den Rechtsanwaltskammern erlassenen Satzungen
der Versorgungseinrichtungen mit Ablauf des 31. Dezember 2017 auRer Kraft. Erfolgt keine fristgerechte
Erlassung, so bleiben die Satzungen der Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern bis zur
Erlassung einer Verordnung des Bundesministers fur Justiz gemaR § 49 Abs. 3 in Kraft.

(7) Hat die Anderung des §39 Abs.1 durch das Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 eine
Verringerung der Zahl der Delegierten der Vertreterversammlung aus dem Kreis der Rechtsanwalte zur
Folge, so hat eine entsprechende Neuwahl nach § 24 Abs. 1 Z 4 spétestens in der ersten nach dem 31.
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Dezember 2016 stattfindenden Plenarversammlung der betreffenden Rechtsanwaltskammer zu erfolgen.
Bis zu einer solchen Neuwabhl bleiben die Amtsdauer und die Befugnisse der zuvor gewahlten Delegierten
unberiihrt.*

Artikel 2
Anderung der Notariatsordnung

Die Notariatsordnung, RGBI. Nr. 75/1871, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. |
Nr. 50/2016, wird wie folgt gedndert:

1. In 86 Abs.3 Z4 wird nach dem Wort ,Eidgenossenschaft“ die Wendung ,,oder aufgrund einer
vereinbarten Teilzeitbeschéftigung nach 8 117 Abs. 5 Z 6% eingefugt.

2.In 86 Abs. 3 Z 4 letzter Halbsatz wird die Wortfolge ,,einem Jahr durch die Wendung ,,zwei Jahren,
wobei pro Kind eine Anrechnung hdchstens im Ausmal} von einem Jahr erfolgen kann® ersetzt.

3.In 8§ 6 Abs. 3a wird das Zitat ,,§ 117 Abs. 5 Z 5“ durch das Zitat ,,§ 117 Abs. 5 Z 5 und 6“ ersetzt.

4. In 836a Abs.1 Z 3 wird die Wendung ,,Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder &hnlichen
Strukturen, wie etwa Trusts oder Stiftungen,” durch die Wendung ,,Trusts, Gesellschaften, Stiftungen
oder dhnlichen Strukturen, ersetzt.

5. Dem § 36a Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

»,Davon umfasst sind auch in einem angemessenen Verhiltnis zu seiner konkreten Geschéftstatigkeit und
Art und GroRe seiner Kanzlei stehende Strategien, Kontrollen und Verfahren (einschlielich einer
dahingehenden Mitarbeitertiberpriifung) zur wirksamen Minderung und Steuerung der auf Unionsebene,
innerstaatlicher Ebene sowie bei sich selbst (Abs. 3) ermittelten Risiken von Geldwascherei (8§ 165 StGB)
und Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB).«

6. Dem § 36a werden folgende Abs. 3 und 4 angefigt:

»(3) Der Notar hat ferner eine Analyse und Bewertung des fiir ihn bestehenden Risikos der
Inanspruchnahme  seiner  Tatigkeit zu Zwecken der Geldwascherei (8165 StGB) und
Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) durchzufuhren, wobei dies in einem angemessenen Verhaltnis zu
seiner konkreten Geschéaftstatigkeit und Art und GroRe seiner Kanzlei zu stehen hat. Risikofaktoren, die
sich bezogen auf seine Kunden, auf bestimmte Lander und geografische Gebiete oder auf bestimmte
Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanédle ergeben, sind dabei besonders zu
beriicksichtigen. Diese Risikobewertungen sind vom Notar aufzuzeichnen, auf aktuellem Stand zu halten
und auf Anforderung der Notariatskammer zur Verfiigung zu stellen. Tatsachen, die der Notar unter den
in § 36¢c Abs. 1 zweiter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, mussen nicht in die schriftlichen
Risikobewertungen aufgenommen werden.

(4) Um feststellen zu kénnen, ob es sich bei einer Partei oder deren wirtschaftlichem Eigentimer um
eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder um eine
einer politisch exponierten Person bekanntermafen nahestehende Person (8 36f Abs. 2 bis 4) handelt, hat
der Notar ferner ein in einem angemessenen Verhaltnis zu seiner konkreten Geschaftstatigkeit und Art
und GroRe seiner Kanzlei stehendes, risikobasierte Verfahren einschlielendes Risikomanagementsystem
einzufiihren und aufrecht zu erhalten.*

7. In § 36b Abs. 3 wird das Zitat ,,Richtlinie 2005/60/EG* durch das Zitat ,,Richtlinie (EU) 2015/849*
ersetzt.

8. 8 36b Abs. 4 erster Satz wird durch folgende Séatze ersetzt:

,.Der Notar hat angemessene MaBnahmen zur Uberpriifung der Identitit des wirtschaftlichen Eigentiimers
zu setzen. Im Fall von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und vergleichbar
vereinbarten Strukturen schliefit dies angemessene Malinahmen ein, um die konkrete Eigentums- und
Kontrollstruktur zu verstehen. Werden die Begunstigten von Trusts oder von vergleichbar vereinbarten
Strukturen (8 36d Z 2 lit. d und Z 3) nach besonderen Merkmalen oder nach Kategorie bestimmt, so hat
der Notar ausreichende Informationen einzuholen, um zu gewahrleisten, dass ihm zum Zeitpunkt der
Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der Begulnstigte seine erworbenen Rechte wahrnimmt, die
Feststellung der Identitét des Begiinstigten moglich sein wird.*
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9. Dem § 36b Abs. 4 wird folgender Satz angefugt:

,,Uber die von ihm getroffenen MaBnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentlimers nach § 36d
Z 1 lit. aund b hat der Notar Aufzeichnungen zu fuhren und aufzubewahren.*

10. § 36b Abs. 6 erster und zweiter Satz lauten:

,Der Notar hat den Zweck und die angestrebte Art der Geschéftsbezichung oder des Geschéfts anhand der
ihm zur Verfligung stehenden oder erforderlichenfalls einzuholenden Informationen aufgrund einer
risikobasierten Beurteilung zu bewerten und die Geschaftsbeziehung laufend zu Uberwachen; die
Informationen sind von ihm aufzubewahren. Er hat Hintergrund und Zweck aller Geschéftsbeziehungen
und Geschéfte, die komplex sind oder der Abwicklung ungewdhnlich groRer oder aufgrund ihrer
Konstruktion oder ihres Musters ungewohnlicher Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen
oder rechtméBigen Zweck dienen sollen, zu untersuchen, soweit dies im angemessenen Rahmen mdglich
ist; um zu bestimmen, ob solche Geschaftsbeziehungen und Geschéfte verdachtig sind, hat der Notar
insbesondere den Umfang und die Art ihrer Uberwachung zu verstéirken.*

11. In § 36b Abs. 6 dritter Satz entfallt die Wortfolge ,,angefiihrt ist“ und wird nach der Wortfolge
. rerrorismusfinanzierung besteht* die Wendung ,, , oder der in einem von der Europaischen Kommission
gemal Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 erlassenen delegierten Rechtsakt als Drittland mit
erhohtem Risiko angefiihrt ist* eingefgt.

12. Dem § 36b Abs. 6 wird folgender Satz angefligt:

,Die den Notar nach dieser Bestimmung treffenden Pflichten gelten fiir alle bestehenden
Geschaftsbeziehungen unabhangig davon, wann sie begriindet worden sind.*

13. Dem § 36b werden folgende Abs. 8 bis 11 angefigt:

,»(8) Der Notar hat den Umfang der ihn nach den voranstehenden Absétzen treffenden Pflichten
anhand einer von ihm vorzunehmenden risikoorientierten Beurteilung zu bestimmen, wobei bei dieser
Beurteilung und Bewertung der Risiken von Geldwascherei (8 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung
(8 278d StGB) zumindest der Zweck des Geschéfts oder der Geschaftsbeziehung, die Hohe der von einem
Kunden aufgewendeten Vermdgenswerte oder der Umfang der ausgefiihrten Transaktionen sowie die
RegelméRigkeit oder die Dauer der Geschaftsbeziehung zu beriicksichtigen sind; jedenfalls Bedacht zu
nehmen hat der Notar dabei ferner auf die in den Anlagen Il und 11l zum Bundesgesetz zur Verhinderung
der Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (FM-GwG) dargelegten Faktoren flr ein
potenziell geringeres oder héheres Risiko. Die Angemessenheit dieser MalRhahmen hat der Notar der
Notariatskammer tber deren Aufforderung entsprechend darzulegen. Tatsachen, die der Notar unter den
in § 36¢ Abs. 1 zweiter Satz genannten Voraussetzungen erfahren hat, sind davon nicht umfasst.

(9) Soweit der Notar weil3, den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass das
Geschaft der Geldwascherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) dient oder
damit im Zusammenhang steht, und er gleichzeitig Grund zu der Annahme hat, dass die Partei durch die
Durchfiihrung der von ihm nach dieser Bestimmung zu setzenden Schritte Kenntnis von dem gegen sie
bestehenden Verdacht erhalten wirde, ist der Notar nicht verpflichtet, die in Entsprechung seiner
Identifizierungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten getroffenen MaRRnahmen fortzusetzen und zu beenden.
Er hat aber unverziglich eine Meldung an den Bundesminister fir Inneres (Bundeskriminalamt,
Geldwéschemeldestelle gemal § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) zu erstatten, soweit nicht die
Voraussetzungen nach § 36¢ Abs. 1 zweiter Satz erflllt sind; § 36¢ Abs. 2 ist anzuwenden.

(10) Mit Ausnahme der Verpflichtung zur laufenden Uberwachung der Geschéftsheziehung kann der
Notar zur Erfullung der ihn nach den voranstehenden Absdtzen treffenden Pflichten auf Dritte
zuriickzugreifen, soweit ihm nicht Hinweise vorliegen, die eine gleichwertige Pflichtenerflllung
bezweifeln lassen. Die endgultige Verantwortung fir die Erflllung dieser Anforderungen verbleibt jedoch
beim Notar, der auf den Dritten zurtickgreift. Als Dritte kdnnen dabei nur

1. Kredit- und Finanzinstitute mit Sitz im Inland, sofern sie nicht ausschlieRlich tber eine
Berechtigung flr die Durchfiihrung des Wechselstubengeschafts (8 1 Abs.1 Z22 BWG)
verfugen, und Notare, Rechtsanwélte, Wirtschaftsprifer und Steuerberater mit Sitz im Inland,
sowie

2. Kredit- und Finanzinstitute geméaR Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849, sofern sie nicht
ausschlieBlich tber eine Berechtigung fir die Durchfilhrung des Wechselstubengeschafts
verfligen, und Notare, Rechtsanwalte, Wirtschaftspriifer und Steuerberater jeweils mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat sowie diesen entsprechende Verpflichtete mit Sitz in einem
Drittland,
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a) deren Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten den in der Richtlinie (EU) 2015/849
festgelegten entsprechen und
b) die einer Aufsicht in Bezug auf die Einhaltung dieser Pflichten unterliegen, die Art. 47 und 48
der Richtlinie (EU) 2015/849 entspricht,
herangezogen werden. Auf Dritte, die in Drittlandern mit erhohtem Risiko (Abs. 6 dritter Satz)
niedergelassen sind, darf der Notar nicht zuriickgreifen.

(11) Der Notar hat bei dem Dritten die notwendigen Informationen zu den in Abs. 10 erster Satz
genannten Sorgfaltspflichten unverziglich einzuholen. Er hat weiters angemessene Schritte zu
unternehmen, um zu gewéhrleisten, dass der Dritte ihm unverziglich auf sein Ersuchen Kopien der bei
der Erflllung dieser Sorgfaltspflichten verwendeten Unterlagen sowie anderer malgeblicher Unterlagen
lber die Identitat des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentiimers weiterleiten kann.

14. 8 36¢ Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Satze ersetzt:

,In den Fallen des § 36a Abs. 1 hat der Notar den Bundesminister fir Inneres (Bundeskriminalamt,
Geldwéschemeldestelle gemal § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) unverziiglich (iber alle Geschéafte
und Transaktionen einschlieRlich versuchter Transaktionen zu informieren, wenn er Kenntnis davon
erhalt oder den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass mit dem Geschéft oder der
Transaktion in Zusammenhang stehende Gelder unabhéngig vom betreffenden Betrag aus kriminellen
Tétigkeiten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen (Verdachtsmeldung);
hinsichtlich der konkret meldepflichtigen Sachverhalte ist § 16 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 FM-GwG sinngemal
anwendbar. Die Verdachtsmeldung ist in einem geldufigen elektronischen Format unter Verwendung der
durch den Bundesminister fir Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwéschemeldestelle gemaR 8 4 Abs. 2
Bundeskriminalamt-Gesetz) festgelegten, sicheren Kommunikationskandle zu Gbermitteln.«

15. In § 36¢ Abs. 1a vierter Satz wird das Zitat ,,Richtlinie 2005/60/EG* durch das Zitat ,,Richtlinie (EU)
2015/849% ersetzt.

16. In § 36¢ Abs. 2 letzter Satz werden die Wortfolge ,,oder durch* durch die Wendung ,, , durch* ersetzt
und nach dem Wort ,,wiirde” die Wortfolge ,,oder dadurch die Verfolgung der Beglnstigten eines
verdachtigen Geschéfts behindert werden konnte* eingeflgt.

17. § 36¢ Abs. 5 lautet:

»(5) Zur Wahrnehmung der ihm nach Abs. 1 bis 4 sowie § 36b zukommenden Aufgaben ist der
Bundesminister fur Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwéschemeldestelle gem&R 84 Abs. 2
Bundeskriminalamt-Gesetz) erméchtigt, die erforderlichen Daten von naturlichen und juristischen
Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersonlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit
Daten, die er in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat oder verarbeiten darf, in
einer Datenanwendung zu verarbeiten, soweit diese den Betroffenenkreisen und Datenarten der Anlage 1,
SA037 der Standard- und Muster-Verordnung 2004 — StMV, BGBI. 1l Nr. 312/2004, entsprechen. Die
Daten sind zu léschen, sobald sie fir die Erfullung der Aufgaben nicht mehr bendtigt werden, langstens
jedoch nach fiinf Jahren. Ubermittlungen sind nach MaRgabe des §4 Abs.2 Z1 und 2
Bundeskriminalamt-Gesetz zuléssig.

18. § 36d und 36 e lauten:

,,8 36d. Wirtschaftliche Eigentimer sind alle naturlichen Personen, in deren Eigentum oder unter
deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren Auftrag sie handelt. Der Begriff des
wirtschaftlichen Eigentlimers umfasst zumindest folgenden Personenkreis:

1. bei Gesellschaften:

a) alle natlrlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische
Person — bei der es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte Gesellschaft
handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten oder gleichwertigen
internationalen Standards, die angemessene Transparenz der Informationen (ber die
Eigentumsverhdltnisse gewéhrleisten, unterliegt — tiber das direkte oder indirekte Halten eines
ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine Beteiligung, einschliellich in
Form von Inhaberaktien, oder durch andere Formen der Kontrolle letztlich steht; hélt eine
natirliche Person einen Aktienanteil von 25 % zuzlglich einer Aktie oder eine Beteiligung
von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis auf direktes wirtschaftliches
Eigentum; hélt eine Gesellschaft, die von einer oder mehreren natirlichen Personen
kontrolliert wird, oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natirlichen Person
oder denselben natirlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25 %
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zuziiglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als
Hinweis auf indirektes wirtschaftliches Eigentum;

b) wenn nach Ausschépfung aller Méglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen,
keine Person nach lit. a ermittelt worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht,
dass es sich bei den ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentiimer handelt, die
natirlichen Personen, die der Flhrungsebene der juristischen Person angehéren; darunter zu
verstehen sind Fiihrungskréfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen Uber die Risiken,
die fr die juristische Person in Bezug auf Geldwésche und Terrorismusfinanzierung bestehen,
und ausreichendem Dienstalter, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage
treffen zu koénnen, wobei es sich nicht notwendigerweise um ein Mitglied des Leitungsorgans
der juristischen Person handeln muss;

2. bei Trusts,

a) den Settlor;

b) den Trustee oder die Trustees;

¢) gegebenenfalls den Protektor;

d) die Begunstigten; sofern die Einzelpersonen, die Beglinstigte der Rechtsvereinbarung oder
juristischen Person sind, noch bestimmt werden mussen, die Gruppe der Personen, in deren
Interesse die Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie errichtet oder
betrieben wird,;

e) jede sonstige natlrliche Person, die den Trust durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte
oder auf andere Weise letztlich kontrolliert;

3. bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei vergleichbar vereinbarten Strukturen, die Trusts

&hneln, die natirlichen Personen, die gleichwertige oder &hnliche wie die unter Z 2 genannten

Funktionen innehaben.

8§ 36e. (1) Ausgenommen in den Fallen des § 36b Abs.1 Z 3 und Abs. 6 zweiter und dritter Satz
entfallen die in 8 36b angefilhrten Verpflichtungen des Notars, wenn sich aufgrund der von ihm
vorzunehmenden Risikoanalyse einschlieBlich der dabei zu bericksichtigenden Risikofaktoren (8§ 36a
Abs. 3) und deren Bewertung insbesondere anhand der in der Anlage Il zum FM-GwG dargelegten
Faktoren fur ein potenziell geringeres Risiko ergibt, dass bezogen auf ein konkretes Geschéft oder eine
konkrete Geschéaftsbeziehung nur ein geringeres Risiko der Geldwascherei (8 165 StGB) oder der
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) besteht. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die
Partei

1. ein Kredit- oder Finanzinstitut, das in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/849 fallt
oder in einem Drittland ansdssig ist, das dort gleichwertigen wie in der Richtlinie (EU) 2015/849
vorgesehenen Anforderungen und Pflichten unterworfen ist und einer Aufsicht in Bezug auf deren
Einhaltung unterliegt,

2. eine inlandische Behorde oder

3. eine sonstige Behorde oder ¢ffentliche Einrichtung ist,

a) die auf Grundlage des Vertrags tber die Européische Union, der Vertrage zur Griindung der
Europdischen Gemeinschaften oder des Sekundarrechts der Gemeinschaft mit 6ffentlichen
Aufgaben betraut wurde und

b) deren Identitat 6ffentlich nachpriifbar und transparent ist und zweifelsfrei feststeht und

c) deren Tétigkeiten und Rechnungslegungspraktiken transparent sind und

d) die gegeniiber einem Organ der Gemeinschaft oder den Behdrden eines Mitgliedstaats
rechenschaftspflichtig ist oder fir die anderweitige Kontroll- und Gegenkontrolimechanismen
zur Uberprifung ihrer Téatigkeit bestehen.

(2) Vor der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten im Sinn von Abs. 1 hat sich der Notar durch
geeignete Mallnahmen in angemessener Weise davon zu vergewissern, dass das konkrete Geschaft oder
die konkrete Geschéftsheziehung tatsachlich mit einem geringeren Risiko der Geldwéscherei (§ 165
StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) verbunden ist. Ist dies nicht oder nicht
hinreichend méglich, so dirfen die vereinfachten Sorgfaltspflichten nicht angewendet werden.

(3) Auch in den Féllen, in denen berechtigterweise vereinfachte Sorgfaltspflichten angewendet
wurden, hat der Notar die Transaktion und die Geschaftsbeziehung in ausreichendem MaR zu
iiberwachen, um die Aufdeckung ungewo6hnlicher oder verdachtiger Transaktionen zu ermoglichen.
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19. In 8 36f Abs. 1 erster Satz entfallt die Wortfolge ,,in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem
Drittstaat anséssige” aufgehoben und wird nach der Wendung ,,Person im Sinne von Abs.2“ die
Wendung ,,, ein Familienmitglied einer solchen Person (Abs. 3) oder eine einer solchen Person
bekanntermafien nahestehende Person (Abs. 4) eingefigt.

20. § 36f Abs. 2 lautet:

.(2) Politisch exponierte Personen sind natiirliche Personen, die wichtige 6ffentliche Amter ausiiben
oder ausgeibt haben; dazu z&hlen insbesondere:
1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretére; im Inland
betrifft dies insbesondere den Bundesprasidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der
Bundesregierung und der Landesregierungen;

2. Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft
dies insbesondere die Abgeordneten zum Nationalrat und Bundesrat und der Landtage;

3. Mitglieder der Fuhrungsgremien politischer Parteien; im Inland betrifft dies insbesondere
Mitglieder der Flihrungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien;

4. Mitglieder von obersten Gerichtshifen, Verfassungsgerichtshéfen oder sonstigen hohen
Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von aullergewdhnlichen Umsténden abgesehen, kein
Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; im Inland betrifft dies insbesondere Richter des
Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs und des Obersten Gerichtshofs;

5. Mitglieder von Rechnungshdfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betrifft
dies insbesondere den Prasidenten des Rechnungshofs sowie die Direktoren der
Landesrechnungshéfe und Mitglieder des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank;

6. Botschafter, Geschaftstrager und hochrangige Offiziere der Streitkrafte; im Inland sind
hochrangige Offiziere der Streitkrafte insbesondere Militdrpersonen ab dem Dienstgrad
Generalleutnant;

7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im
Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen, bei denen der Bund oder ein Bundesland mit
mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der Bund oder ein
Bundesland allein betreibt oder die der Bund oder ein Bundesland durch finanzielle oder sonstige
wirtschaftliche oder tatsdchliche MaRnahmen tatséchlich beherrscht;

8. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine
vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Keine der unter Z 1 bis 8 angefuhrten 6ffentlichen Funktionen umfasst Funktionstrager mittleren oder
niedrigeren Ranges.

21. In § 36f erhélt der bisherige Abs. 3 die Absatzbezeichnung ,,(5)*; nach dem Abs. 2 werden folgende
Abs. 3 und 4 eingeflgt:

,»(3) Familienmitglieder politisch exponierter Personen sind insbesondere:

1. der Ehegatte einer politisch exponierten Person, eine dem Ehegatten einer politisch exponierten
Person gleichgestellte Person oder der Lebensgefahrte im Sinn von § 72 Abs. 2 StGB;

2. die Kinder (einschlieflich Wahl- und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person und deren
Ehegatten, den Ehegatten gleichgestellte Personen oder Lebensgefahrten im Sinn von § 72 Abs. 2
StGB;

3. die Eltern einer politisch exponierten Person.

(4) Politisch exponierten Personen bekanntermaRen nahestehende Personen sind

1. natirrliche Personen, die bekanntermaBen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
wirtschaftliche Eigentlimer von juristischen Personen oder vergleichbar vereinbarten Strukturen
sind oder sonstige enge Geschaftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten,
oder

2. natirliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentlimer einer juristischen Person oder
einer vergleichbar vereinbarten Struktur sind, welche bekanntermaBRen de facto zugunsten einer
politisch exponierten Person errichtet wurde.*

22. Im nunmehrigen 8 36f Abs. 5 entfallen im ersten Satz die Wortfolge ,,in einem anderen Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat ansdssigen* und im zweiten Satz die Wendung ,,in einem anderen Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat ansdssige,*.

23. Dem nunmehrigen § 36f Abs. 5 wird folgender Satz angefiigt:
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,»Eine entsprechende Verpflichtung des Notars besteht auch dann, wenn die Partei oder der wirtschaftliche
Eigentlimer innerhalb der letzten zwdlf Monate vor Ankniipfung der Geschéftsbeziehung eine politisch
exponierte Person war.*

24. Dem § 36f wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(6) Abs. 5 erster und zweiter Satz gilt entsprechend fiir Familienmitglieder politisch exponierter
Personen und fiir politisch exponierten Personen bekanntermafen nahestehende Personen.*

25. § 37a lautet:

,»8 37a. Bei Anderkonten von Notaren sind Informationen Uber die tatséchliche Identitat der
Personen, auf deren Rechnung die Gelder erliegen, dem Kreditinstitut bekannt zu geben, wobei dies bei
Sammelanderkonten sowie bei Verlassenschafts-, Pflegschafts- und Insolvenzanderkonten nur Gber
Anforderung durch das Kreditinstitut zu erfolgen hat. Die Unterlagen zum Nachweis der Identitét sind
vom Notar aufzubewahren (8 36b Abs. 5). Auf Ersuchen des Kreditinstituts sind diesem Kopien dieser
Unterlagen sowie gegebenenfalls vorhandener anderer maRgeblicher Unterlagen uber die Identitat dieser
Personen oder des wirtschaftlichen Eigentiimers weiterzuleiten.

26. In § 49 Abs. 3 erster Satz entfallt das Wort , frithestens.

27. In § 49 Abs. 3 zweiter Satz werden der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Nebensatz
angefiigt:

,,die der Notar in Erfillung der ihm im Rahmen der Bekdampfung der Geldwascherei (§ 165 StGB) und
Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) auferlegten Sorgfaltspflichten verarbeitet.

28. Dem § 49 Abs. 3 werden folgende Sétze angefligt:

,,Samtliche in diesem Zusammenhang verarbeiteten personenbezogenen Daten sind langstens nach
Ablauf von zehn Jahren zu I8schen, es sei denn, der Notar ist aufgrund einer anderen gesetzlichen oder
einer vertraglichen Verpflichtung zu einer langeren Aufbewahrung berechtigt oder verpflichtet. Beziehen
sich die Daten auf einen Sachverhalt, der Gegenstand eines Ermittlungs-, Haupt- oder
Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, § 278b, § 278c, § 278d oder § 278e StGB ist, und hat der
Notar sowohl von diesem Umstand als auch vom anhéngigen Verfahren nachweislich Kenntnis erlangt,
so durfen die betreffenden Daten bis zur rechtskraftigen Beendigung des Verfahrens nicht geldscht
werden. Die vom Notar in den Féllen des § 36a Abs. 1 aufbewahrten Unterlagen (ber Transaktionen
mussen eine Rekonstruktion der einzelnen Transaktion im Nachhinein erméglichen.*

29. In § 62 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,die Diplompriifung fiir Dolmetscher durch die Wendung ,,an einer
Universitdt ein Studium der Translationswissenschaft in der betreffenden Sprache mit einem
Arbeitsaufwand von zumindest 120 ECTS-Anrechnungspunkten (§ 51 Abs. 2 Z 26 Universitatsgesetz
2002) zuriickgelegt und mit einem akademischen Grad abgeschlossen® ersetzt.

30. In 863 Abs. 2 erster Satz wird die Wortfolge ,,die Diplompriifung fiir Dolmetscher durch die
Wendung ,,an einer Universitét ein Studium der Translationswissenschaft in der betreffenden Sprache mit
einem Arbeitsaufwand von zumindest 120 ECTS-Anrechnungspunkten (851 Abs.2 Z26
Universitatsgesetz 2002) zuriickgelegt und mit einem akademischen Grad abgeschlossen® ersetzt.

31.In 8 78 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,die Diplompriifung fiir Dolmetscher* durch die Wendung ,,an einer
Universitdt ein Studium der Translationswissenschaft in der betreffenden Sprache mit einem
Arbeitsaufwand von zumindest 120 ECTS-Anrechnungspunkten (§ 51 Abs. 2 Z 26 Universitatsgesetz
2002) zuriickgelegt und mit einem akademischen Grad abgeschlossen® ersetzt.

32. In §117 Abs. 1 zweiter Satz wird nach dem Wort ,MaBnahmen* die Wendung ,,, die in einem
angemessenen Verhéltnis zu seiner konkreten Geschéaftstatigkeit und Art und GroRe seiner Kanzlei
stehen,* eingefugt.

33. Dem § 117 Abs. 1 wird folgender Satz angefligt:

»Abhdngig vom Risiko der Inanspruchnahme seiner Tétigkeit zu Zwecken der Geldwéscherei und
Terrorismusfinanzierung (8 36a Abs. 3) und unter Bericksichtigung seiner konkreten Geschaftstatigkeit
und der Art und GroRe der Kanzlei hat der Notar den Besuch entsprechender Fortbildungsprogramme
auch den sonstigen bei ihm Beschiftigten zu ermoglichen.*

34.In §117 Abs. 4 Z 3 wird die Wortfolge ,,oder dem Viter-Karenzgesetz“ durch die Wendung ,, , dem
Vater-Karenzgesetz oder nach Abs. 5 Z 6* ersetzt.
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35. In 8 117 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der Z 5 durch das Wort ,,oder ersetzt; folgende Z 6 wird
angefugt:

8. nach Erlangung der Substitutionsfahigkeit (§ 119 Abs. 3) eine zumindest die Halfte der
Normalarbeitszeit umfassende, zwischen dem Notar und dem Notariatskandidaten aufgrund der
Notwendigkeit der Betreuung des eigenen Kindes (Adoptiv- oder Pflegekindes) langstens bis zur
Erreichung der Mundigkeit vereinbarte Teilzeitbeschaftigung ausgetibt wird.“

36. In 8 141b Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefigt:

,Der Delegiertentag kann aus seiner Mitte dariiber hinaus einen vierten dem Notarenstand angehdrenden
Présidenten-Stellvertreter wéhlen, der den Prasidenten der Notariatskammer in den vom Delegiertentag
festzulegenden Bereichen vertreten kann.

37. In § 141b Abs. 1 vorletzter Satz werden nach dem Wort ,.drei die Wendung ,, , gegebenenfalls vier
eingefugt und die Wortfolge ,,derselben Kammer* durch die Wortfolge ,,demselben Kollegium* ersetzt.

38. Dem § 141b Abs. 2 wird folgender Satz angeftigt:
,Ein allenfalls gewahlter vierter Prasidenten-Stellvertreter ist nicht Mitglied des Standigen Ausschusses.«

39. In 8 154 Abs. 1 werden der Punkt am Ende des zweiten Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt und
folgender Halbsatz angefligt:

,,die auf Unionsebene, innerstaatlicher Ebene und auf Ebene der Notare ermittelten Risiken von
Geldwascherei (8§ 165 StGB) und Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) sind dabei besonders zu
beriicksichtigen.

40. § 158 Abs. 1 Z 2 lautet:

2. GeldbuRe bis 50 000 Euro; handelt es sich um einen schwerwiegenden, wiederholten oder
systematischen Verstoll gegen die Bestimmungen der Notariatsordnung, die der Verhinderung
oder Bekdmpfung der Geldwascherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (8 278d
StGB) dienen, GeldbuRe bis 1 000 000 Euro,*

41. Dem § 159 wird folgender Abs. 3 angefligt:

»(3) In den Fillen einer rechtskriftigen Verurteilung wegen eines VerstoRes gegen eine
Bestimmung, die der Verhinderung oder Bekdmpfung der Geldwéscherei (§ 165 StGB) oder der
Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) dient, hat die Notariatskammer Art und Wesen des VerstoRes,
die Identitat des Notars und die Uber diesen verhangte Disziplinar- oder Ordnungsstrafe unverziglich und
allgemein zuganglich auf der Website der Osterreichischen Notariatskammer bekanntzumachen und diese
Veroffentlichung fiir einen Zeitraum von zumindest funf Jahren bereitzustellen. Die Bekanntmachung der
Identitat des Notars hat zu unterbleiben, wenn die Notariatskammer nach einer fallbezogenen Prifung
zum Ergebnis gelangt, dass eine solche Verdffentlichung unverhéltnisméRig wére. Diesfalls hat eine
Bekanntmachung in anonymisierter Form unter sinngemafer Anwendung des § 15 Abs. 4 OGH-Gesetz
zu erfolgen, soweit sich nicht auch eine solche anonymisierte Verdffentlichung wegen der
Geringfugigkeit der verhangten Disziplinarstrafe als unverhéltnisméaRig erweisen wirde.*

42. Dem § 162 Abs. 1 wird folgender Satz angefugt:

,»StoBt der Untersuchungskommissér im Rahmen seiner Tétigkeit auf Tatsachen, die mit Geldwischerei
(8§ 165 StGB) oder Terrorismusfinanzierung (8 278d StGB) zusammenhangen, so gilt insoweit § 36¢
Abs. 1 sinngemal.*

43. Dem § 189 werden folgende Abs. 4 und 5 angefugt:

»(4) 86 Abs. 3 und 3a, § 36a Abs. 1, § 36b Abs. 3, 6 erster bis dritter Satz und Abs. 9 bis 11, § 36¢
Abs. 1, 1a, 2 und 5, § 37a, § 49 Abs. 3 erster und zweiter Satz, § 62 Abs. 1, § 63 Abs. 2, § 78 Abs. 1,
§ 117 Abs. 1,4 und 5, §141b Abs.1 und 2 sowie 8 162 Abs.1 in der Fassung des Berufsrechts-
Anderungsgesetzes 2016, BGBI. | Nr. XX/2016, treten mit 1. Janner 2017 in Kraft. § 36a Abs. 2 bis 4,
§ 36b Abs. 4, 6 letzter Satz und Abs. 8, § 36d, § 36e, § 36f, § 49 Abs. 3 dritter bis flinfter Satz, § 154
Abs. 1, § 158 Abs. 1 sowie § 159 Abs. 3 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 treten
mit 26. Juni 2017 in Kraft.

(5) Hat ein Notariatskandidat auf der Grundlage der bis zum 31. Dezember 2016 mafgeblichen
Rechtslage beschaftigungslose Zeiten im Sinn des § 6 Abs. 3 Z 4 in der Fassung vor dem Berufsrechts-
Anderungsgesetz 2016 verbracht, so ist auf Antrag des Notars oder Notariatskandidaten auf diese Zeiten
bereits § 6 Abs. 3 Z 4 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 anzuwenden. Zeiten, die
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der Notariatskandidat auf der Grundlage einer gemad § 117 Abs.5 Z 6 getroffenen Vereinbarung
verbracht hat, sind im Rahmen des §6 Abs.3 Z4 und Abs.3a unter der Voraussetzung zu
beriicksichtigen, dass diese Zeiten nach dem 31. Dezember 2016 zuriickgelegt worden sind.“

Artikel 3
Anderung des Ausbildungs- und Berufspriifungs-Anrechnungsgesetzes

Das Ausbildungs- und Berufspriifungs-Anrechnungsgesetz, BGBI. Nr. 523/1987, zuletzt gedndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 190/2013, wird wie folgt gedndert:

In §12 Z 2 lit. d ABAG wird das Klammerzitat ,,(§ 20 Abs. 2 Z 7 NPG)“ durch das Klammerzitat ,,(§ 20
Abs. 2 Z 6 NPG)“ ersetzt.

Artikel 4
Anderung des Disziplinarstatuts fiir Rechtsanwélte und Rechtsanwaltsanwarter

Das Disziplinarstatut fir Rechtsanwélte und Rechtsanwaltsanwérter (DSt), BGBI. Nr. 474/1990,
zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 94/2015, wird wie folgt geandert:

1. 8 5 Abs. 2 lautet:

,(2) Der Disziplinarrat besteht einschlieBlich des Prisidenten aus elf Mitgliedern aus dem Kreis der
Rechtsanwélte, wenn in die Liste der Rechtsanwélte am 31. Dezember des der Wahl des Disziplinarrats
vorangegangenen Kalenderjahrs nicht mehr als 100 Rechtsanwélte eingetragen sind, aus 14 Mitgliedern,
wenn 101 bis 200 Rechtsanwélte eingetragen sind, aus 21 Mitgliedern, wenn 201 bis 800 Rechtsanwélte
eingetragen sind, aus 35 Mitgliedern, wenn 801 bis 1 600 Rechtsanwalte eingetragen sind, und aus 42
Mitgliedern, wenn mehr als 1 600 Rechtsanwélte eingetragen sind. Zusétzlich gehéren dem Disziplinarrat
zwei oder, wenn in die Liste der Rechtsanwaltsanwérter am 31. Dezember des der Wahl des
Disziplinarrats vorangegangenen Kalenderjahrs mehr als 1 000 Rechtsanwaltsanwarter eingetragen sind,
drei Mitglieder aus dem Kreis der Rechtsanwaltsanwérter an.*

2. In 85 Abs. 3 zweiter Satz werden nach der Zahl ,,21* die Wendung ,,oder 35 eingefigt und die
Wendung ,,35 Mitgliedern fiinf* durch die Wendung ,,42 Mitgliedern sechs* ersetzt.

3. In 8§ 7 Abs. 4 werden das Wort ,,und“ durch einen Beistrich ersetzt und nach dem Wort ,,vier die
Wendung ,,und bei 42 Mitgliedern funf* eingefigt.

4. In 8 15 Abs. 1 erster Satz wird die Wendung ,, , auer im Fall des 8§ 29, aus vier* durch die Wortfolge
,,aus zwei ersetzt.

5. In § 15 erhalten die bisherigen Abs. 2 bis 4 die Absatzbezeichnungen ,,(4) bis ,,(6)*; nach dem Abs. 1
werden folgende Abs. 2 und 3 eingefligt:

»(2) Wird ein Einleitungsbeschluss gefasst (§28 Abs. 2), so haben dem Senat zwei weitere
Mitglieder des Disziplinarrats aus dem Kreis der Rechtsanwalte anzugehoren (erweiteter Senat), wenn
dies der Beschuldigte oder der Kammeranwalt innerhalb von sieben Tagen ab Zustellung des
Einleitungsbeschlusses schriftlich beantragt.

(3) Eine Entscheidung im erweiterten Senat hat ferner bei Beschlussfassungen tber die Verhangung
einstweiliger Mallnahmen zu ergehen, wenn

1. dies vom Kammeranwalt zugleich mit seinem Antrag gemal § 19 oder vom Rechtsanwalt
innerhalb der ihm gemaR § 19 Abs. 2 erster Satz gesetzten Stellungnahmefrist beantragt oder

2. dem Rechtsanwalt gemal 8 19 Abs. 2 zweiter Satz wegen Gefahr im Verzug keine Mdglichkeit
zur Stellungnahme vor der Beschlussfassung eingerdumt wird.

Die erweiterte Senatsbesetzung gilt diesfalls auch fir Beschlussfassungen des Disziplinarrats gemafi § 19
Abs. 4.«

6. Im nunmehrigen § 15 Abs. 4 zweiter Satz wird nach dem Wort ,,Disziplinarrats* die Wendung ,,bei
Erweiterung des Senats (Abs. 2) oder* eingefiigt.

7. Im nunmehrigen § 15 Abs. 6 zweiter Satz wird nach dem Wort ,,wenn*“ die Wortfolge ,,alle oder wenn
im Fall der Entscheidung im erweiterten Senat* eingefigt.
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8.8 16 Abs. 1 Z 2 lautet:

2. GeldbuBe bis zum Betrag von 45000 Euro; handelt es sich um einen schwerwiegenden,
wiederholten oder systematischen VerstoR gegen die Bestimmungen der Rechtsanwaltsordnung,
die der Verhinderung oder Bekdmpfung der Geldwascherei (8 165 StGB) oder der
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen, GeldbuRe bis zum Betrag von 1 000 000 Euro;*

9. In § 19 Abs. 2 erster Satz werden der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender
Halbsatz angefiigt:

»eine miindliche Verhandlung hat dann stattzufinden, wenn dies der Disziplinarrat fiir erforderlich
erachtet oder der Rechtsanwalt beantragt.

10. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) StoBen der Disziplinarrat, der Kammeranwalt oder der Untersuchungskommissér im Rahmen
ihrer Tatigkeiten auf Tatsachen, die mit Geldwéascherei (§ 165 StGB) oder Terrorismusfinanzierung
(8 278d StGB) zusammenhéngen, so gilt insoweit § 8c Abs. 1 RAO sinngemil.*

11. In § 70 Abs. 1 zweiter Satz wird das Wort ,,Homepage* durch das Wort ,,Website“ ersetzt.

12. Dem § 70 wird folgender Abs. 3 angefligt:

»(3) In den Fillen einer rechtskraftigen Verurteilung wegen eines VerstoBes gegen eine
Bestimmung, die der Verhinderung oder Bekdmpfung der Geldwéscherei (§ 165 StGB) oder der
Terrorismusfinanzierung (8§ 278d StGB) dient, hat der Ausschuss Art und Wesen des VerstoRes, die
Identitat des Rechtsanwalts und die Uber diesen verhangte Disziplinarstrafe unverziiglich und allgemein
zuganglich auf der Website der Rechtsanwaltskammer bekanntzumachen und diese Veréffentlichung fir
einen Zeitraum von zumindest funf Jahren bereitzustellen. Die Bekanntmachung der ldentitit des
Rechtsanwalts hat zu unterbleiben, wenn der Ausschuss nach einer fallbezogenen Prufung zum Ergebnis
gelangt, dass eine solche Verdffentlichung unverhéltnisméRig ware. Diesfalls hat eine Bekanntmachung
in anonymisierter Form unter sinngemafer Anwendung des 8 15 Abs. 4 OGH-Gesetz zu erfolgen, soweit
sich nicht auch eine solche anonymisierte Veroffentlichung wegen der Geringfiigigkeit der verhangten
Disziplinarstrafe als unverhéltnismafiig erweisen wiirde.

13. Nach § 79 wird folgender dreizehnter Abschnitt angefugt:

,,Dreizehnter Abschnitt
Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen ab 1. Janner 2017

880. (1) 85 Abs. 2 und 3, §7 Abs. 4, §15, §19 Abs. 2, § 23 Abs. 3 sowie § 70 Abs. 1 in der
Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016, BGBI. | Nr. XX/2016, treten mit 1. Janner 2017 in
Kraft. § 16 Abs. 1 und § 70 Abs. 3 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 treten mit
26. Juni 2017 in Kraft.

(2) 885 Abs. 2 und 3 sowie § 7 Abs. 4 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016
sind anzuwenden, wenn die Wahlen des Disziplinarrats nach dem 31. Dezember 2016 durchgefiihrt
werden; die Amtsdauer der vor dem 1. Janner 2017 gewdhlten Organe des Disziplinarrats bleibt
unbertihrt.

(3) § 15 Abs. 1 bis 4 und 6 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 sind auf
Disziplinarsachen anzuwenden, bei denen der Kammeranwalt oder der Disziplinarrat vom Verdacht des
Disziplinarvergehens nach dem 31. Dezember 2016 Kenntnis erlangt.*

Artikel 5
Anderung des EIRAG

Das Bundesgesetz lber den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europdischen
Rechtsanwaéltinnen und Rechtsanwalten sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch
international titige Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwalte in Osterreich, BGBI. 1 Nr. 27/2000, zuletzt
geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 156/2015, wird wie folgt gedndert:

1. In § 31 Abs. 3 zweiter Satz wird die Wortfolge ,,auf Grund eines Bescheides eine Rechtsmittelschrift
oder eine Beschwerde an den Verfassungs- oder an den Verwaltungsgerichtshof* durch die Wendung
»eine Rechtsmittelschrift auf Grund eines Bescheides, eine Revision gegen eine Entscheidung eines
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Verwaltungsgerichts, eine Beschwerde nach Art. 144 B-VG oder ein Parteiantrag nach Art. 139 Abs. 1
Z 4, Art. 1393, Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. d und Art. 140a B-VG*“ ersetzt.
2. In 8§ 44 erhalt der bisherige Inhalt die Absatzbezeichnung ,,(1)*; folgender Abs. 2 wird angeflgt:

(2) § 31 Abs. 3 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016, BGBI. | Nr. XXX/2016,
tritt mit 1. J&nner 2017 in Kraft.“

Artikel 6
Anderung des Rechtsanwaltspriifungsgesetzes

Das Rechtsanwaltsprifungsgesetz, BGBI. Nr. 556/1985, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 39/2016, wird wie folgt geéndert:

1. In 8 3 zweiter Satz wird das Wort ,,Richter” durch die Wendung ,,zum Richteramt befihigten (§ 26
RStDG) und dem Aktivstand angehdrenden Personen® ersetzt.

2. In § 4 zweiter Satz wird das Wort ,Richter durch die Wortfolge ,,zum Richteramt befdhigten
Personen® ersetzt.

3.8 4 wird folgender Satz angefugt:

,Hinsichtlich der Personen, die nicht dem Personalstand des jeweiligen Oberlandesgerichts angehdren,
hat der Préses das Einvernehmen mit deren Dienstbehérde zu pflegen.

4, In 8 11 erster Halbsatz wird das Wort ,Richter durch die Wortfolge ,richterlichen
Priifungskommissére* ersetzt.

5. In 8 11 zweiter Halbsatz wird das Wort ,,Richter* durch die Wortfolge ,,richterlichen Mitglieder des
Priifungssenats® ersetzt.

6.8 13 Z 2 lautet:

2. Im Verwaltungsrecht (einschlieBlich des Abgabenrechts) eine Rechtsmittelschrift aufgrund eines
Bescheides, eine Revision gegen eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts, eine Beschwerde
nach Art. 144 B-VG oder einen Parteiantrag nach Art. 139 Abs. 1 Z 4, Art. 139a, Art. 140 Abs. 1
Z 1 lit. d und Art. 140a B-VG.*

7. In 8§24 zweiter Satz wird das Wort ,Richter durch die Wortfolge richterlichen
Priifungskommisséren‘ ersetzt.
8. Nach § 28 wird folgender § 29 samt Uberschrift angefiigt:

»Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen ab 1. Janner 2017

§29. 883, 4, 11, 13 und 24 in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016, BGBI. |
Nr. XX/2016, treten mit 1. Janner 2017 in Kraft.”

Artikel 7
Anderung des Rechtsanwaltstarifgesetzes

Das Rechtsanwaltstarifgesetz, BGBI. Nr. 189/1969, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI.I
Nr. 13/2014, wird wie folgt geandert:

1. In 8§10 Z5 wird die Wortfolge ,,Handels- und des Genossenschaftsregisters durch das Wort
,,Firmenbuchs* ersetzt.

2.In § 23 Abs. 5 wird das Zitat ,, Tarifpost 3 A Abschnitt 11 durch das Zitat ,,Tarifpost 3 A Abschnitt II
und III* ersetzt.

3. In der Tarifpost 1 Abschnitt IV entféllt die Wortfolge ,,und Forderungsanmeldungen®.

4. In der Tarifpost 3 C wird nach Abschnitt | folgender Abschnitt la eingeflgt:

,la. fir Parteiantrdge nach Art. 139 Abs. 1 Z 4, Art. 1393, Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. d und Art. 140a B-
VG sowie fiir AuRerungen dazu gebihrt die im Abschnitt | festgesetzte Entlohnung;*
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5. Nach § 26 wird folgender § 26a samt Uberschrift angefigt:
»Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen ab 1. Janner 2017

§ 26a. 88 10 und 23 Abs. 5 sowie die Tarifposten 1 und 3 C in der Fassung des Berufsrechts-
Anderungsgesetzes 2016, BGBI. | Nr. XX/2016, treten mit 1. Janner 2017 in Kraft. Die Tarifposten 1 und
3 C in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 sind auf Leistungen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2016 erbracht werden.«

Artikel 8
Anderung des Sachverstandigen- und Dolmetschergesetzes

Das Sachverstandigen- und Dolmetschergesetz, BGBI. Nr. 137/1975, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 50/2016, wird wie folgt gedndert:

1.82 Abs. 2 Z 1 lit. c und d lautet:
,,¢) Geschaftsfahigkeit in allen Belangen und Nichtbestehen einer aufrechten gesetzlichen
Vertretung im Sinn des § 1034 ABGB,
d) personliche Eignung fir die mit der Austbung der Tatigkeit des Sachverstdndigen
verbundenen Aufgaben,*

2. In 84 Abs. 2 vierter Satz wird die Wortfolge ,.,ein Gutachten* durch die Wortfolge ,,eine begriindete
Stellungnahme* ersetzt.

3.In 8 4 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,das Gutachten* durch die Wortfolge ,,die begriindete Stellungnahme*
ersetzt.

4. In § 4a Abs. 2 vierter Satz wird die Wortfolge ,,ein Gutachten durch die Wortfolge ,,eine begriindete
Stellungnahme* ersetzt.

5. Die Paragrafeniberschrift zu § 4b lautet:
,»Uberpriifung des Zertifizierungsumfangs«

6. In § 4b Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge ,,ein Gutachten* durch die Wortfolge ,,eine begriindete
Stellungnahme* ersetzt.

7.1n 8 4b Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge ,,das Gutachten* durch die Wortfolge
,»die begriindete Stellungnahme* ersetzt.

8. In §6 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,mit dem Ende des fiinften auf die Eintragung fiir das jeweilige
Fachgebiet folgenden Kalenderjahres* durch die Wortfolge ,,mit dem Zeitraum von fiinf Jahren ab dem
Zeitpunkt der Eintragung fiir das jeweilige Fachgebiet™ ersetzt.

9. In 86 Abs. 3 letzter Satz wird die Wortfolge ,,ein Gutachten* durch die Wortfolge ,,eine begriindete
Stellungnahme* ersetzt.

10. Dem § 6 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Ist ein Sachverstdndiger in mehrere Fachgebiete eingetragen, so kann das Entscheidungsorgan
in dem Uber einen Antrag nach Abs. 1 gefiihrten Verfahren auch uber die Rezertifizierung fir eines oder
mehrere der ibrigen Fachgebiete entscheiden, sofern sich der Sachverstandige nicht dagegen ausspricht.
Die Verlédngerung der Eintragung in die Gerichtssachverstdndigen- und Gerichtsdolmetscherliste gilt
diesfalls fiir alle einbezogenen Fachgebiete.*

11. Nach 8§ 6 wird folgender § 6a eingefiigt:

,,8 6a. (1) Der Sachverstiandige kann beim Présidenten des Landesgerichts (§ 3) die voriibergehende,
an keine weiteren Voraussetzungen geknupfte Ruhendstellung seiner Eigenschaft als allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger begehren, dies bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten.
Aus wichtigem Grund kann dieser Zeitraum auf Antrag um bis zu sechs weitere Monate verlangert
werden. Dem Sachverstandigen bereits erteilte Gutachtensauftrage bleiben davon unberihrt.

(2) Der Umstand der Ruhendstellung und ihre Dauer ist bei der Eintragung des Sachverstandigen in
der Gerichtssachverstandigenliste ersichtlich zu machen. Wéhrend der Ruhendstellung ist der
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Sachverstiandige nicht verpflichtet, Bestellungen zum Sachverstdndigen in einem gerichtlichen oder
staatsanwaltschaftlichen Verfahren Folge zu leisten.

(3) Ein Begehren nach Abs. 1 kann in jeder Eintragungsperiode (§ 6 Abs. 1) nur einmal gestellt
werden. Die laufende Eintragungsfrist bleibt von der Ruhendstellung unberihrt. Soweit sich ein
entsprechendes Erfordernis nicht aufgrund der vor der Ruhendstellung erfolgten Bestellungen des
Sachverstandigen oder der von diesem wahrend des Ruhens mit seiner Zustimmung bernommenen
Gutachtensauftrage ergibt, ist dieser nicht verpflichtet, wahrend des Ruhens die Haftpflichtversicherung
nach 8 2a aufrecht zu erhalten.*

12. § 8 Abs. 3 zweiter Satz lautet:
,Die Giiltigkeitsdauer der Karte ist mit fiinf Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausstellung befristet.*

13. In 8§10 Abs.4 wird die Wortfolge ,ein Gutachten durch die Wortfolge ,eine begriindete
Stellungnahme* ersetzt; der Punkt am Ende wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz
angefigt:

,,$ 4a Abs. 2 letzter Satz findet insofern keine Anwendung.*

14. In 8§14 Z1 wird die Wendung ,das Diplomstudium der Studienrichtung ,Ubersetzer- und
Dolmetscherausbildung*c  durch die Wendung ,an einer Universitit ein Studium der
Translationswissenschaft mit einem Arbeitsaufwand von zumindest 240 ECTS-Anrechnungspunkten
(851 Abs.2 Z26 Universitatsgesetz 2002) zuriickgelegt und mit einem akademischen Grad
abgeschlossen® ersetzt.

15. Nach § 16g wird folgender § 16h eingefiigt:

,816h. 82 Abs.2 Z1 lit.d, 84 Abs.2 und 3, §84a Abs.2, §4b Abs.1 und 2 samt
Paragrafentiberschrift, 8 6 Abs. 1, 3 und 4, § 6a, 8 8 Abs. 3, 8§ 10 Abs. 4 und § 14 in der Fassung des
Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016, BGBI. | Nr. XX/2016, treten mit 1. Janner 2017, § 2 Abs. 2 Z 1
lit. ¢ in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft. §§ 6 Abs. 1
und 8 Abs.2 sind in der Fassung des Berufsrechts-Anderungsgesetzes 2016 anzuwenden, wenn die
Eintragung oder die Ausstellung der Ausweiskarte nach dem 31. Dezember 2016 erfolgt.«

Artikel 9
Umsetzungshinweis

Mit Art. 1, 2 und 4 dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwésche und der Terrorismusfinanzierung, zur
Anderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und der
Richtlinie 2006/70/EG, ABI. Nr. L 141 vom 5.6.2015 S. 73 umgesetzt.
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	Artikel 3
	Änderung des Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetzes
	In § 12 Z 2 lit. d ABAG wird das Klammerzitat „(§ 20 Abs. 2 Z 7 NPG)“ durch das Klammerzitat „(§ 20 Abs. 2 Z 6 NPG)“ ersetzt.

	Artikel 4
	Änderung des Disziplinarstatuts für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter
	1. § 5 Abs. 2 lautet:
	2. In § 5 Abs. 3 zweiter Satz werden nach der Zahl „21“ die Wendung „oder 35“ eingefügt und die Wendung „35 Mitgliedern fünf“ durch die Wendung „42 Mitgliedern sechs“ ersetzt.
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	4. In § 15 Abs. 1 erster Satz wird die Wendung „ , außer im Fall des § 29, aus vier“ durch die Wortfolge „aus zwei“ ersetzt.
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	6. Im nunmehrigen § 15 Abs. 4 zweiter Satz wird nach dem Wort „Disziplinarrats“ die Wendung „bei Erweiterung des Senats (Abs. 2) oder“ eingefügt.
	7. Im nunmehrigen § 15 Abs. 6 zweiter Satz wird nach dem Wort „wenn“ die Wortfolge „alle oder wenn im Fall der Entscheidung im erweiterten Senat“ eingefügt.
	8. § 16 Abs. 1 Z 2 lautet:
	9. In § 19 Abs. 2 erster Satz werden der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
	10. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	11. In § 70 Abs. 1 zweiter Satz wird das Wort „Homepage“ durch das Wort „Website“ ersetzt.
	12. Dem § 70 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	13. Nach § 79 wird folgender dreizehnter Abschnitt angefügt:

	„Dreizehnter Abschnitt
	Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017

	Artikel 5
	Änderung des EIRAG
	1. In § 31 Abs. 3 zweiter Satz wird die Wortfolge „auf Grund eines Bescheides eine Rechtsmittelschrift oder eine Beschwerde an den Verfassungs- oder an den Verwaltungsgerichtshof“ durch die Wendung „eine Rechtsmittelschrift auf Grund eines Bescheides,...
	2. In § 44 erhält der bisherige Inhalt die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt:


	Artikel 6
	Änderung des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes
	1. In § 3 zweiter Satz wird das Wort „Richter“ durch die Wendung „zum Richteramt befähigten (§ 26 RStDG) und dem Aktivstand angehörenden Personen“ ersetzt.
	2. In § 4 zweiter Satz wird das Wort „Richter“ durch die Wortfolge „zum Richteramt befähigten Personen“ ersetzt.
	3.§ 4 wird folgender Satz angefügt:
	4. In § 11 erster Halbsatz wird das Wort „Richter“ durch die Wortfolge „richterlichen Prüfungskommissäre“ ersetzt.
	5. In § 11 zweiter Halbsatz wird das Wort „Richter“ durch die Wortfolge „richterlichen Mitglieder des Prüfungssenats“ ersetzt.
	6. § 13 Z 2 lautet:
	7. In § 24 zweiter Satz wird das Wort „Richter“ durch die Wortfolge „richterlichen Prüfungskommissären“ ersetzt.
	8. Nach § 28 wird folgender § 29 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 7
	Änderung des Rechtsanwaltstarifgesetzes
	1. In § 10 Z 5 wird die Wortfolge „Handels- und des Genossenschaftsregisters“ durch das Wort „Firmenbuchs“ ersetzt.
	2. In § 23 Abs. 5 wird das Zitat „Tarifpost 3 A Abschnitt II“ durch das Zitat „Tarifpost 3 A Abschnitt II und III“ ersetzt.
	3. In der Tarifpost 1 Abschnitt IV entfällt die Wortfolge „und Forderungsanmeldungen“.
	4. In der Tarifpost 3 C wird nach Abschnitt I folgender Abschnitt Ia eingefügt:
	5. Nach § 26 wird folgender § 26a samt Überschrift angefügt:


	Artikel 8
	Änderung des Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes
	1. § 2 Abs. 2 Z 1 lit. c und d lautet:
	2. In § 4 Abs. 2 vierter Satz wird die Wortfolge „ein Gutachten“ durch die Wortfolge „eine begründete Stellungnahme“ ersetzt.
	3. In § 4 Abs. 3 wird die Wortfolge „das Gutachten“ durch die Wortfolge „die begründete Stellungnahme“ ersetzt.
	4. In § 4a Abs. 2 vierter Satz wird die Wortfolge „ein Gutachten“ durch die Wortfolge „eine begründete Stellungnahme“ ersetzt.
	5. Die Paragrafenüberschrift zu § 4b lautet:
	6. In § 4b Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „ein Gutachten“ durch die Wortfolge „eine begründete Stellungnahme“ ersetzt.
	7. In § 4b Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge „das Gutachten“ durch die Wortfolge „die begründete Stellungnahme“ ersetzt.
	8. In § 6 Abs. 1 wird die Wortfolge „mit dem Ende des fünften auf die Eintragung für das jeweilige Fachgebiet folgenden Kalenderjahres“ durch die Wortfolge „mit dem Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung für das jeweilige Fachgebiet“...
	9. In § 6 Abs. 3 letzter Satz wird die Wortfolge „ein Gutachten“ durch die Wortfolge „eine begründete Stellungnahme“ ersetzt.
	10. Dem § 6 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	11. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:
	12. § 8 Abs. 3 zweiter Satz lautet:
	13. In § 10 Abs. 4 wird die Wortfolge „ein Gutachten“ durch die Wortfolge „eine begründete Stellungnahme“ ersetzt; der Punkt am Ende wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
	14. In § 14 Z 1 wird die Wendung „das Diplomstudium der Studienrichtung „Übersetzer- und Dolmetscherausbildung““ durch die Wendung „an einer Universität ein Studium der Translationswissenschaft mit einem Arbeitsaufwand von zumindest 240 ECTS-Anrechnun...
	15. Nach § 16g wird folgender § 16h eingefügt:
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